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Artikel 11)

Änderung des Hessischen Schulgesetzes

Das Hessische Schulgesetz in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juni
2017 (GVBl. S. 150), geändert durch Gesetz
vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82), wird wie
folgt geändert:

1. Dem § 15a Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 kann von der Dauer
nach Satz 1 und § 17 Abs. 4 Satz 2 ab
gewichen werden, soweit die Maßnah
men zur Gewährleistung der verlässli
chen Schulzeit infolge der CoronaVi
rusPandemie nicht getroffen werden
können.“

2. Dem § 34 Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 kann von Satz 1 und 2
abgewichen werden, soweit ein durch
gehendes Unterrichtsangebot infolge
der CoronaVirusPandemie nicht ge
währleistet ist; Näheres regelt die Kul
tusministerin oder der Kultusminister
durch Rechtsverordnung.“

3. Dem § 36 Abs. 2 wird folgender 
Satz angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 kann von Satz 1 bis 3
abgewichen werden; Näheres regelt die
Kultusministerin oder der Kultusminister
durch Rechtsverordnung.“

4. Dem § 41 wird als Abs. 5 angefügt:

„(5) In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 kann der dem mitt
leren Abschluss gleichwertige Ab
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schluss nach Abs. 2 Satz 1 auch ohne
die in Abs. 2 Satz 2 genannte Prüfung
erworben werden. Näheres regelt die
Kultusministerin oder der Kultusminister
durch Rechtsverordnung.“

5. Dem § 52 Abs. 2 werden folgende Sät
ze angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 können die Beratungen
statt in Präsenzform auch in elektroni
scher Form stattfinden. Näheres regelt
die Kultusministerin oder der Kultusmi
nister durch Erlass.“

6. § 58 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz an
gefügt:

„In den Jahren 2020 und 2021 kann
von dem in Satz 2 festgelegten Zeit
raum abgewichen und von der Be
rücksichtigung des schulärztlichen
Gutachtens nach Satz 4 abgesehen
werden, wenn infolge der CoronaVi
rusPandemie die Anmeldung nicht
oder nicht rechtzeitig erfolgen oder
das Gutachten nicht oder nicht recht
zeitig erstellt werden kann.“

b) Dem Abs. 3 wird folgender Satz an
gefügt:

„In den Jahren 2020 und 2021 kann
von einer Beteiligung des schulärztli
chen Dienstes nach Satz 1 abgese
hen werden, wenn infolge der Coro
naVirusPandemie das schulärztli
che Gutachten nicht oder nicht recht
zeitig erstellt werden kann.“

7. § 75 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz an
gefügt:

„Abweichend von Satz 1 werden im
Jahr 2020 alle Schülerinnen und
Schüler in die nächste Jahrgangsstu
fe versetzt, für die nicht ein Antrag auf
freiwillige Wiederholung nach Abs. 5
oder Abs. 6 gestellt wird.“

b) Dem Abs. 3 wird folgender Satz an
gefügt:

„Im Schuljahr 2020/2021 sind Satz 1
bis 3 auch in der siebenten Jahr
gangsstufe anzuwenden.“

c) Dem Abs. 5 wird folgender Satz an
gefügt:

„Satz 3 findet in der Zeit vom 
27. April 2020 bis zum 31. März
2021 keine Anwendung; eine freiwil
lige Wiederholung in diesem Zeit
raum wird auf mögliche künftige
Wiederholungen nicht angerechnet.“

d) Dem Abs. 6 wird folgender Satz an
gefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 gilt Abs. 5 ent
sprechend auch für die zweijährige
Berufsfachschule, die zweijährige
höhere Berufsfachschule, die mehr
jährigen Berufsfachschulen (§ 41
Abs. 2 bis 4) und die Fachschule in
Vollzeitform (§ 42 Abs. 2).“

8. Dem § 79 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 kann eine Sitzung eines
Prüfungsausschusses nach Satz 3 statt
in Präsenzform auch in elektronischer
Form stattfinden.“

9. Dem § 99a Abs. 4 wird folgender Satz
angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 kann die Sitzung des
Landesschulbeirats statt in Präsenzform
auch in einer elektronischen Form statt
finden.“

10. Dem § 102 Abs. 5 werden folgende Sät
ze angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 können die Sitzungen der
in Satz 1 genannten Organe der Eltern
vertretung statt in Präsenzform auch in
einer elektronischen Form stattfinden.
Anwesenheit im Sinne von Satz 1 und 2
ist in diesem Fall die Teilnahme an der
elektronischen Sitzung. Geheime Abstim
mungen sind während einer elektroni
schen Sitzung nicht zulässig. Stellt ein
Fünftel der teilnehmenden stimmberech
tigten Mitglieder den Antrag nach Abs. 4
Satz 1, so ist die Abstimmung bis zur fol
genden Sitzung in Präsenzform zu verta
gen. Im Übrigen können Entscheidungen
im Umlaufverfahren getroffen werden.“

11. Dem § 107 Abs. 2 werden folgende Sät
ze angefügt:

„Satz 1 ist nicht anzuwenden, solange
und soweit Zusammenkünfte mehrerer
Personen nach infektionsschutzrechtli
chen Vorschriften unzulässig sind. Die
Fristen nach Satz 2 und 4 sind für die
Dauer des in Satz 5 genannten Verbots
gehemmt.“

12. Dem § 122 Abs. 7 wird folgender 
Satz angefügt:

„Satz 1 und 2 sind im Schuljahr
2019/2020 nicht anzuwenden, soweit
die ordentliche Schülerversammlung
nicht bereits vor dem 16. März 2020
durchgeführt wurde und der Unterricht
an der Schule bis zum Ablauf des
Schuljahres 2019/2020 nicht wieder in
allen Jahrgangsstufen und für alle Klas
sen, Kurse oder Lerngruppen aufge
nommen wird.“

13. Dem § 131 Abs. 5 werden folgende Sät
ze angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 kann die Schulkonferenz
statt in Präsenzform auch in elektroni
scher Form stattfinden. Anwesenheit im
Sinne des Satz 4 und 5 ist in diesem
Fall die Teilnahme an der elektronischen
Sitzung. Entscheidungen können im
Umlaufverfahren getroffen werden.“

Artikel 22)

Änderung des Hessischen 
Lehrerbildungsgesetzes

Dem § 20 des Hessischen Lehrerbil
dungsgesetzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 28. September 2011 (GVBl. I
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S. 590), zuletzt geändert durch Gesetz vom
5. Februar 2016 (GVBl. S. 30), wird als 
Abs. 3 angefügt:

„(3) Soweit es wegen des eingeschränk
ten Unterrichtsbetriebs infolge der Corona
VirusPandemie nicht möglich war, die
schulpraktischen Studien oder das Praxisse
mester in dem von der jeweiligen Studien
ordnung vorgesehenen Zeitraum abzuleis
ten, kann auf den Nachweis nach Abs. 2 
Nr. 5 verzichtet werden.“

Artikel 33)

Änderung des Hessischen 
Besoldungsgesetzes

Abschnitt II Nr. 11 Abs. 5 der Vorbemer
kung zu Anlage I – Besoldungsordnungen A
und B – des Hessischen Besoldungsgeset
zes vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218), zu
letzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai
2020 (GVBl. S. 318), wird wie folgt gefasst:

„(5) Schulische Lehrkräfte erhalten für die
Dauer der Betreuung von Teilnehmerinnen
und Teilnehmern des Praxissemesters in der
Schule eine Stellenzulage nach Anlage VII.“

Artikel 4

Änderung der Verordnung
über die Aufgaben und die Organisation

der inklusiven Schulbündnisse

Die Verordnung über die Aufgaben und
die Organisation der inklusiven Schulbünd
nisse (VOiSB) vom 14. Juni 2019 (ABl. 
S. 524) wird wie folgt geändert:

1. Dem § 4 Abs. 1 wird folgender Satz an
gefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 können die Bündniskon
ferenzen statt in Präsenzform auch in
einer elektronischen Form stattfinden.“

2. Dem § 5 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 kann die Schulauf
sichtsbehörde abweichend von Abs. 1
und 2 nur einen Teil der benannten Teil
nehmerinnen und Teilnehmer einladen,
wenn alle Teilnehmerinnen und Teilneh
mer einer verkleinert zusammengesetz
ten Bündniskonferenz zustimmen.“

3. Dem § 9 wird folgender Satz angefügt:

„§ 4 Abs. 1 Satz 5 und § 5 Abs. 4 treten
abweichend von Satz 1 mit Ablauf des
31. März 2021 außer Kraft.“

Artikel 5

Änderung der Verordnung zur 
Gestaltung des Schulverhältnisses

Die Verordnung zur Gestaltung des
Schulverhältnisses (VOGSV) vom 19. Au
gust 2011 (ABl. S. 546), zuletzt geändert

durch Verordnung vom 4. März 2020 (ABl.
S. 110), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe
zu § 79 wie folgt gefasst:

„§ 79 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

2. Dem § 14 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Im Schuljahr 2019/2020 können die
Dienstbesprechungen auch in schul
formbezogenen Teildienstbesprechun
gen oder statt in Präsenzform in einer
elektronischen Form stattfinden.“

3. Dem § 17 wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) Im Jahr 2020 ist eine Schülerin
oder ein Schüler abweichend von Abs. 1
bis 3 auch dann zu versetzen, wenn die
Voraussetzungen des § 75 Abs. 1 Nr. 1
und 2 des Hessischen Schulgesetzes
nicht erfüllt sind. In den Fällen, in denen
eine erfolgreiche Teilnahme am Unter
richt des nächsthöheren Schuljahrgangs
unter Berücksichtigung der Lernentwick
lung der Schülerin oder des Schülers
nicht zu erwarten ist, sind die Eltern
rechtzeitig zu beraten und auf die Mög
lichkeit, einen Antrag auf freiwillige Wie
derholung zu stellen, hinzuweisen.“

4. Dem § 19 Abs. 1 werden folgende Sät
ze angefügt:

„Im Schuljahr 2019/2020 ist der indivi
duelle Beurteilungszeitraum von der
Dauer des erteilten Unterrichts im zwei
ten Schulhalbjahr abhängig. Konnten im
zweiten Halbjahr Leistungen aufgrund
der zeitweisen Anordnung des Fernblei
bens vom Unterricht nur in geringem
Umfang erbracht werden, ist das zweite
Halbjahr nicht stärker zu gewichten.“

5. Dem § 21 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) Abweichend von Abs. 1 ist im
Jahr 2020 der Antrag auf freiwillige Wie
derholung grundsätzlich bis drei Wo
chen vor dem Termin der Zeugnisaus
gabe zum Ende des Schuljahres zu
stellen. Abweichend von Abs. 2 ist eine
Wiederholung einer Jahrgangsstufe, die
zum Zeitpunkt der Antragstellung wie
derholt wird oder die wiederholt wurde,
zulässig.“

6. Dem § 28 Abs. 4 werden folgende Sät
ze angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 kann auf Antrag der
Fachlehrerin oder des Fachlehrers von
der Schulleiterin oder dem Schulleiter
ein Abweichen von den Grundsätzen,
die die Gesamtkonferenz nach Satz 1
festgelegt hat, zugelassen werden. Das
setzt voraus, dass in einer Lerngruppe
aufgrund der CoronaVirusPandemie
infolge der zeitweisen Anordnung des
Fernbleibens vom Unterricht oder infol
ge Unterrichts, der nicht nach Maßgabe
der Stundentafeln erteilt wird, das Anfer
tigen aller schriftlichen Leistungsnach
weise nicht möglich ist. Ein weiterer Be
schluss der Gesamtkonferenz ist für die
Abweichung nach Satz 3 nicht erforder
lich.“
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7. Dem § 32 Abs. 3 wird folgender Satz
angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 kann von den Vorgaben
der Gewichtung nach Satz 1 abgewi
chen werden, wenn weniger als die vor
gesehenen schriftlichen Leistungsnach
weise angefertigt wurden.“

8. Dem § 62 Abs. 1 werden folgende Sät
ze angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 kann die Schulleiterin
oder der Schulleiter abweichend von
Satz 1 einen oder mehrere Termine für
die Zeugnisausgabe festlegen. Im
Schuljahr 2019/2020 kann die Entlas
sung für Schülerinnen und Schüler, die
eine Abschlussprüfung abgelegt haben,
in besonderen Ausnahmefällen auch
nach dem 3. Juli 2020 erfolgen.“

9. § 79 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge
fasst:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

b) Dem Wortlaut wird folgender Satz
angefügt:

„§ 14 Abs. 2 Satz 3, § 17 Abs. 6, 
§ 19 Abs. 1 Satz 2 und 3, § 21 
Abs. 4, § 28 Abs. 4 Satz 3 bis 5, § 32
Abs. 3 Satz 3, § 62 Abs. 1 Satz 7
und 8 und Anlage 2 Nr. 7 Buchst. c
Satz 2 und 3, Buchst. f Satz 3 bis 5
sowie Nr. 9 Buchst. a Satz 4 und 5
treten mit Ablauf des 31. März 2021
außer Kraft.“

10. Anlage 2 wird wie folgt geändert:

a) Der Nr. 7 Buchst. c werden folgende
Sätze angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 kann abwei
chend von Satz 1 die Mindestzahl
um mehr als je eine Arbeit gekürzt
werden. Das setzt voraus, dass in ei
ner Lerngruppe aufgrund der Coro
naVirusPandemie infolge der zeit
weisen Anordnung des Fernbleibens
vom Unterricht oder infolge Unter
richts, der nicht nach Maßgabe der
Stundentafeln erteilt wird, das Anfer
tigen aller schriftlichen Leistungs
nachweise nicht möglich ist.“

b) Der Nr. 7 Buchst. f werden folgende
Sätze angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 kann auf Antrag
der Fachlehrerin oder des Fachleh
rers von der Schulleiterin oder dem
Schulleiter ein Abweichen von der
nach Satz 1 festgelegten Zahl der
Klassen und Kursarbeiten sowie
Lernkontrollen zugelassen werden.
Das setzt voraus, dass in einer Lern
gruppe aufgrund der CoronaVirus
Pandemie infolge der zeitweisen An
ordnung des Fernbleibens vom Un
terricht oder infolge Unterrichts, der
nicht nach Maßgabe der Stundenta
feln erteilt wird, das Anfertigen aller
schriftlichen Leistungsnachweise
nicht möglich ist. Ein weiterer Be

schluss der Schulkonferenz ist für
die Abweichung nach Satz 3 nicht
erforderlich.“

c) Der Nr. 9 Buchst. a werden folgende
Sätze angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 kann auf Antrag
der Klassenkonferenz von der Schul
leiterin oder dem Schulleiter die An
zahl der in einer Lerngruppe zu
schreibenden Leistungsnachweise
gekürzt werden. Das setzt voraus,
dass in einer Lerngruppe aufgrund
der CoronaVirusPandemie infolge
der zeitweisen Anordnung des Fern
bleibens vom Unterricht oder infolge
Unterrichts, der nicht nach Maßgabe
der Stundentafeln erteilt wird, das
Anfertigen aller schriftlichen Leis
tungsnachweise nicht möglich ist.“

Artikel 6

Änderung der Aufsichtsverordnung

Die Verordnung über die Aufsicht über
Schülerinnen und Schüler (Aufsichtsverord
nung – AufsVO) vom 11. Dezember 2013
(ABl. 2014 S. 2), zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 11. Juli 2019 (ABl. S. 780),
wird wie folgt geändert:

1. Dem § 5 wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) Die Aufsichtspersonen haben
darauf hinzuwirken, dass die Schülerin
nen und Schüler den Mindestabstand in
Schulgebäuden und auf Schulgeländen
nach § 3 Abs. 1 Satz 1 der Zweiten Ver
ordnung zur Bekämpfung des Corona
Virus vom 13. März 2020 (GVBl. 
S. 153), zuletzt geändert durch Verord
nung vom 9. Juni 2020 (GVBl. S. 380),
in der jeweils geltenden Fassung einhal
ten. In Situationen, in denen der Min
destabstand nicht eingehalten werden
kann, sind die Schülerinnen und Schü
ler zum Tragen einer MundNaseBede
ckung anzuhalten.“

2. Dem § 27 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Wenn die Nachweisfristen nach § 5
Abs. 4 Satz 2 und § 21 Abs. 5 Satz 3 in
der Zeit vom 16. März 2020 bis zum 
31. März 2021 ablaufen, muss der
Nachweis bis zum 31. Dezember 2021
erbracht werden.“

3. § 28 Satz 2 wird durch die folgenden
Sätze ersetzt:

„Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2028 außer Kraft. § 5 Abs. 6 tritt mit Ab
lauf des 31. März 2021 außer Kraft.“

Artikel 7

Änderung der Konferenzordnung

Die Konferenzordnung vom 29. Juni
1993 (ABl. S. 718, ber. S. 1006), zuletzt ge
ändert durch Verordnung vom 7. August
2017 (ABl. S. 690), wird wie folgt geändert:
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1. Dem § 11 wird als Abs. 5 angefügt:

„(5) In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 kann die Schulkon
ferenz statt in Präsenzform auch in elek
tronischer Form stattfinden. Anwesen
heit im Sinne der Abs. 1 Satz 1 und 2,
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 ist in
diesem Fall die Teilnahme an der elek
tronischen Schulkonferenz. Geheime
Abstimmungen sind während einer elek
tronischen Schulkonferenz nicht zuläs
sig. Stellt ein Fünftel der teilnehmenden
stimmberechtigten Mitglieder den An
trag nach Abs. 2 Satz 2, so ist die Ab
stimmung bis zur folgenden Schulkonfe
renz in Präsenzform zu vertagen.“

2. Dem § 21 Abs. 1 werden folgende Sät
ze angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 können Konferenzen der
Lehrkräfte statt in Präsenzform auch in
elektronischer Form stattfinden.
Anwesen heit im Sinne des Satz 1 ist in
diesem Fall die Teilnahme an der elek
tronischen Konferenz.“

3. Dem § 26 Abs. 4 wird folgender Satz
angefügt:

„Anwesenheit im Sinne des Satz 1 ist im
Fall des § 21 Abs. 1 Satz 3 die Teilnah
me an der elektronischen Konferenz.“

4. § 44 Satz 2 wird durch die folgenden
Sätze ersetzt:

„Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2028 außer Kraft. § 11 Abs. 7, § 21 
Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie § 26 Abs. 4
Satz 3 treten mit Ablauf des 31. März
2021 außer Kraft.“

Artikel 8

Änderung der Verordnung über die
Schülervertretungen und die 

Studierendenvertretungen

Die Verordnung über die Schülervertre
tungen und die Studierendenvertretungen
vom 15. Juli 1993 (ABl. S. 708), zuletzt ge
ändert durch Verordnung vom 7. August
2017 (ABl. S. 686), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe
zu § 39 wie folgt gefasst:

„§ 39 Aufhebung und Nichtanwen
dung von Vorschriften“

2. Dem § 3 Abs. 2 wird folgender Satz an
gefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 können die Wahlen auch
als Briefwahl durchgeführt werden.“

3. Dem § 21 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Soweit die Schülervertretungsstunde
wegen des eingeschränkten Unterrichts
betriebs infolge der CoronaVirusPan
demie nicht mit der gesamten Klasse
oder Gruppe durchgeführt werden kann,
finden Teilversammlungen in den ver
kleinerten Lerngruppen statt.“

4. § 39 wird wie folgt gefasst:

„§ 39

Aufhebung und Nichtanwendung
von Vorschriften

(1) Die Verordnung über die Schüler
vertretungen an den öffentlichen Schu
len vom 3. August 1970 (GVBl. I 
S. 536), zuletzt geändert durch das Ge
setz vom 28. August 1986 (GVBl. I 
S. 253), und die Wahlordnung für die
Wahl der Schülervertretungen an den
öffentlichen Schulen vom 3. August
1970 (GVBl. I S. 542) werden aufgeho
ben.

(2) § 28 Abs. 2 Satz 1 ist im Schul
jahr 2019/2020 nicht anzuwenden, so
weit die ordentliche Schülerversamm
lung nicht bereits vor dem 16. März
2020 durchgeführt wurde und der Unter
richt an der Schule bis zum Ablauf des
Schuljahrs 2019/2020 nicht wieder in al
len Jahrgangsstufen und für alle Klas
sen, Kurse oder Lerngruppen aufge
nommen wird.“

5. § 40 Satz 2 wird durch die folgenden
Sätze ersetzt:

„Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2028 außer Kraft. Abweichend von 
Satz 2 treten § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 21
Abs. 2 Satz 4 mit Ablauf des 31. März
2021 außer Kraft.“

Artikel 9

Änderung der Verordnung zur
Ausgestaltung der Bildungsgänge und

Schulformen der Grundstufe 
(Primarstufe) und der Mittelstufe 

(Sekundarstufe I) und der 
Abschlussprüfungen in der Mittelstufe

Die Verordnung zur Ausgestaltung der
Bildungsgänge und Schulformen der Grund
stufe (Primarstufe) und der Mittelstufe (Se
kundarstufe I) und der Abschlussprüfungen
in der Mittelstufe (VOBGM) vom 14. Juni
2005 (ABl. S. 438), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 17. Juli 2018 (ABl. S. 780,
ber. S. 1074), wird wie folgt geändert:

1. Dem § 9 werden als Abs. 9 und 10 an
gefügt:

„(9) In den Jahren 2020 und 2021
kann von dem in Abs. 2 Satz 1 festge
legten Zeitraum der Anmeldung zur
Schulaufnahme abgewichen werden,
wenn infolge der CoronaVirusPande
mie die Anmeldung nicht oder nicht
rechtzeitig erfolgen kann. Abweichend
von Abs. 2 und 3 kann die Anmeldung in
schriftlicher oder elektronischer Form
erfolgen. Die persönliche Anmeldung
nach Abs. 2 und 3 soll in diesem Fall
unter Einhaltung der geltenden infekti
onsschutzrechtlichen Bestimmungen
sobald als möglich nachgeholt werden.
Das Verfahren der Anmeldung zur
Schulaufnahme nach Abs. 2 und 3 soll
bis zum 31. Juli, muss spätestens aber
bis zum 30. September des betreffen
den Jahres abgeschlossen sein.
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(10) In den Jahren 2020 und 2021
kann von der Beteiligung des schulärzt
lichen Dienstes nach Abs. 4 Satz 2 und
von der Berücksichtigung des schulärzt
lichen Gutachtens nach Abs. 6 Satz 2
abgesehen werden, wenn infolge der
CoronaVirusPandemie das schulärztli
che Gutachten nicht oder nicht rechtzei
tig erstellt werden kann. Die in Abs. 4
Satz 2 genannten Erkenntnisquellen für
eine Entscheidung über eine Zurückstel
lung von der Teilnahme am Unterricht
der Grundschule können unter Einhal
tung der geltenden infektionsschutz
rechtlichen Bestimmungen oder unter
Einsatz elektronischer Hilfsmittel ge
nutzt werden. Die Beobachtung von
Kindern in dafür organisierten Situatio
nen wie beispielsweise Spielnachmitta
gen oder Kennenlerntagen nach Abs. 4
Satz 2 in Gruppen ist mit Gruppengrö
ßen möglich, mit denen die Einhaltung
der geltenden infektionsrechtlichen Be
stimmungen sichergestellt werden
kann.“

2. Dem § 13 wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 kann von Abs. 3 ab
gewichen werden, soweit die Maßnah
men zur Gewährleistung der verlässli
chen Schulzeit infolge der CoronaVi
rusPandemie nicht getroffen werden
können. Die Grundschule soll dabei ent
sprechend der vorhandenen personel
len und sächlichen Möglichkeiten so viel
Präsenzunterricht wie möglich bereit
stellen und eine Organisationsform für
die Umsetzung wählen, die eine mög
lichst optimale Unterrichtsabdeckung
gewährleistet.“

3. Dem § 24a Abs. 6 werden folgende Sät
ze angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 kann aufgrund von Ein
schränkungen des Präsenzunterrichts
und sonstiger schulischer Veranstaltun
gen infolge der CoronaVirusPandemie
von Abs. 1 Satz 2 abgewichen werden.
Näheres wird durch Erlass geregelt.“

4. Dem § 27a wird als Abs. 9 angefügt:

„(9) In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 kann aufgrund von
Einschränkungen des Präsenzunter
richts und sonstiger schulischer Veran
staltungen infolge der CoronaVirus
Pandemie von Abs. 1 Satz 3 und Abs. 7
Satz 1 abgewichen werden. Näheres
wird durch Erlass geregelt.“

5. Dem § 43 Abs. 4 wird folgender Satz
angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 ist eine Teilnahme von
Gästen dann ausgeschlossen, wenn der
notwendige Infektionsschutz nicht aus
reichend gewährleistet werden kann.“

6. Dem § 49 wird als Abs. 5 angefügt:

„(5) In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 wird die Projektprü
fung abweichend von Abs. 1 Satz 1 als

Einzelprüfung durchgeführt. Abs. 1 
Satz 2 und 3 sind nicht anzuwenden.
Abweichend von Abs. 2 Nr. 3 ist für die
Präsentationsphase ein Zeitraum von
höchstens 15 Minuten vorzusehen. Sie
besteht aus der Vorstellung der Arbeits
ergebnisse der Schülerin oder des
Schülers in einem Zeitraum von 10 Mi
nuten und der Befragung der Schülerin
oder des Schülers durch den Prüfungs
ausschuss.“

7. § 68 wird wie folgt gefasst:

„§ 68

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August
2005 in Kraft. § 13 Abs. 6, § 24a Abs. 6
Satz 2 und 3, § 27a Abs. 9, § 43 Abs. 4
Satz 5 und § 49 Abs. 5 treten mit Ablauf
des 31. März 2021 außer Kraft. § 9 
Abs. 9 und 10 treten mit Ablauf des 
31. Dezember 2021 außer Kraft. § 24a
und die Muster 4 b, 8 c, 8 d, 11 g und 
12 b der „Anlage Zeugnisformulare (zu
§ 8 Abs. 2)“ treten mit Ablauf des 31. Ju
li 2023 außer Kraft.“

Artikel 10

Änderung der Verordnung über die
Ausbildung und Abschlussprüfung an

Fachoberschulen

Die Verordnung über die Ausbildung und
Abschlussprüfung an Fachoberschulen (VO
FOS) vom 17. Juli 2018 (ABl. S. 634), zu
letzt geändert durch Verordnung vom 24. Ju
ni 2019 (ABl. S. 528), wird wie folgt geän
dert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe
zu § 38 wie folgt gefasst:

„§ 38 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

2. Dem § 1 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) Im Schuljahr 2019/2020 kann
abweichend von Abs. 3 auf der Grundla
ge der „Regelungen für die gegenseitige
Anerkennung von Abschlüssen berufli
cher Schulen unter den Gegebenheiten
und Auswirkungen der CoronaPande
mie“ (Beschluss der Kultusministerkon
ferenz vom 21. April 2020) von der Rah
menvereinbarung über die Fachober
schule nach dem Beschluss der Kultus
ministerkonferenz vom 16. Dezember
2004 in der jeweils geltenden Fassung
abgewichen werden.“

3. Dem § 3 werden als Abs. 5 bis 7 ange
fügt:

„(5) Im Schuljahr 2019/2020 kann
von den mindestens abzuleistenden
800 Zeitstunden nach Abs. 2 Satz 4 und
Anlage 1 Stundentafel abgewichen wer
den.

(6) In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 kann von Abs. 4
Satz 1 und Anlage 1 Stundentafel abge
wichen werden; Näheres wird durch Er
lass geregelt.
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(7) Wenn in der Zeit vom 27. April bis
zum 31. März 2021 von Abs. 4 Satz 1
und Anlage 1 Stundentafel abgewichen
wird, so ist dies auch bei der Teilzeit
form nach Abs. 3 Satz 2 umzusetzen.“

4. Dem § 4 werden als Abs. 9 und 10 an
gefügt:

„(9) Im Schuljahr 2019/2020 endet
für alle Schülerinnen und Schüler nach
Abs. 2 Satz 1 das Praktikum nach 
Abs. 4 Satz 1 mit Wirkung vom 27. April
2020. Die Verträge nach Anlage 6
(Praktikumsvertrag für Fachoberschüle
rinnen und Fachoberschüler) sind nach
Maßgabe des § 313 Abs. 1 des Bürger
lichen Gesetzbuchs anzupassen.

(10) Im Schuljahr 2019/2020 kann
die Schulleiterin oder der Schulleiter auf
Antrag der Klassenkonferenz die Zahl
der anzufertigenden Tätigkeitsberichte
nach Abs. 3 und 5 auf einen reduzieren,
wenn infolge der zeitweisen Anordnung
des Fernbleibens vom Unterricht und
anderen regulären schulischen Veran
staltungen aufgrund der CoronaVirus
Pandemie das Anfertigen beider Tätig
keitsberichte nicht möglich ist.“

5. Dem § 8 wird als Abs. 3 angefügt:

„(3) Eine freiwillige Wiederholung
des Schuljahres 2019/2020 wird auf die
Verweildauer nicht angerechnet.“

6. Dem § 9 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 kann infolge der
zeitweisen Anordnung des Fernbleibens
vom Unterricht und anderen regulären
schulischen Veranstaltungen aufgrund
der CoronaVirusPandemie von Abs. 1
Satz 1 bis 3 abgewichen werden; Nähe
res wird durch Erlass geregelt.“

7. Dem § 10 wird als Abs. 7 angefügt:

„(7) In den Schuljahren 2019/2020
sowie 2020/2021 kann von Abs. 3 
Satz 1, von Abs. 4 und Abs. 5 abgewi
chen werden; Näheres wird durch Er
lass geregelt.“

8. Dem § 11 wird als Abs. 13 angefügt:

„(13) Im Schuljahr 2019/2020 kann
die Schulleiterin oder der Schulleiter auf
Antrag der Klassenkonferenz die Zahl
der im zweiten Schulhalbjahr zu erbrin
genden schriftlichen Leistungsnachwei
se nach Abs. 3 in Verbindung mit Anla
ge 2 Nr. 9 a zur Verordnung zur Gestal
tung des Schulverhältnisses (VOGSV)
und Abs. 4 reduzieren, wenn infolge der
zeitweisen Anordnung des Fernbleibens
vom Unterricht und anderen regulären
schulischen Veranstaltungen aufgrund
der CoronaVirusPandemie das Anferti
gen aller schriftlichen Leistungsnach
weise nicht möglich ist.“

9. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 2 wird folgender Satz an
gefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 kann die Konfe
renz der an der Ausbildung der
Schülerin oder des Schülers zuletzt

beteiligten Lehrkräfte nach Abs. 1
und Abs. 2 statt in Präsenzform auch
in elektronischer Form stattfinden.“

b) Als Abs. 14 wird angefügt:

„(14) Im Jahr 2020 ist eine Schü
lerin oder ein Schüler abweichend
von Abs. 3 und 5 auch dann zum
zweiten Ausbildungsabschnitt zuzu
lassen, wenn die Vorausset zungen
des § 75 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des
Schulgesetzes nicht erfüllt sind. In
den Fällen, in denen eine erfolgrei
che Teilnahme am Unterricht des
zweiten Ausbildungsabschnitts unter
Berücksichtigung der Lernentwick
lung der Schülerin oder des Schülers
nicht zu erwarten ist, ist die Schüle
rin oder der Schüler oder bei Minder
jährigen deren Eltern rechtzeitig zu
beraten und auf die Möglichkeit, ei
nen Antrag auf freiwillige Wiederho
lung zu stellen, hinzuweisen.“

10. Dem § 15 werden als Abs. 3 und 4 an
gefügt:

„(3) Im Jahr 2020 ist eine Schülerin
oder ein Schüler oder bei Minderjähri
gen deren Eltern in den Fällen, in denen
eine erfolgreiche Teilnahme an der Ab
schlussprüfung unter Berücksichtigung
der Lernentwicklung der Schülerin oder
des Schülers nicht zu erwarten ist,
rechtzeitig zu beraten und auf die Mög
lichkeit, einen Antrag auf freiwillige Wie
derholung zu stellen, hinzuweisen.

(4) Im Schuljahr 2019/2020 ist der
Antrag für eine freiwillige Wiederholung
der Jahrgangsstufe, in der die Ab
schlussprüfung stattfindet, spätestens
fünf Unterrichtstage vor Beginn des
schriftlichen Prüfungsteils zu stellen.“

11. Dem § 16 Abs. 5 wird folgender Satz
angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 kann eine Sitzung des
Prüfungsausschusses statt in Präsenz
form auch in elektronischer Form statt
finden.“

12. Dem § 23 wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) Im Schuljahr 2019/2020 ist der
individuelle Beurteilungszeitraum von
der Dauer des erteilten Unterrichts im
zweiten Schulhalbjahr abhängig. Konn
ten im zweiten Halbjahr Leistungen auf
grund der zeitweisen Anordnung des
Fernbleibens vom Unterricht und ande
ren regulären schulischen Veranstaltun
gen nur in geringem Umfang erbracht
werden, ist das erste Halbjahr stärker
zu gewichten.“

13. Dem § 24 wird als Abs. 8 angefügt:

„(8) Im Schuljahr 2019/2020 erklärt
der Prüfling abweichend von Abs. 3
spätestens sechs Unterrichtstage vor
Beginn des mündlichen Prüfungsteils
schriftlich gegenüber der Schulleitung,
in welchen Fächern er sich mündlich
prüfen lassen möchte.“

14. Dem § 26 wird als Abs. 12 angefügt:

„(12) Wenn ein Fach im zweiten
Halbjahr des Schuljahres 2019/2020
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epochal unterrichtet wurde und aus
Gründen, die die Schülerin oder der
Schüler nicht zu vertreten hat, bis zum
Ende des Unterrichts am 13. März 2020
keine Leistung festgestellt werden konn
te, so ist im Schuljahr 2019/2020 abwei
chend von Abs. 1 Satz 1 dieses Fach im
Zeugnis nicht auszuweisen. In diesem
Fall ist das Fach nicht bei der Feststel
lung der Erlangung der Fachhochschul
reife nach Abs. 3 und Abs. 4 und nicht
bei der Ausweisung der Durchschnitts
note nach Abs. 8 zu berücksichtigen;
Näheres wird durch Erlass geregelt.“

15. § 38 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge
fasst:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

b) Dem Wortlaut wird folgender Satz
angefügt:

„§ 1 Abs. 4, § 3 Abs. 5 bis 7, § 4 
Abs. 9 und 10, § 9 Abs. 4, § 10 
Abs. 7, § 11 Abs. 13, § 12 Abs. 2
Satz 6 und Abs. 14, § 15 Abs. 3 und
4, § 16 Abs. 5 Satz 3, § 23 Abs. 6, 
§ 24 Abs. 8 sowie § 26 Abs. 12 tre
ten mit Ablauf des 31. März 2021 au
ßer Kraft.“

Artikel 11

Änderung der Verordnung
über die Berufsschule

Die Verordnung über die Berufsschule
vom 9. September 2002 (ABl. S. 678), zu
letzt geändert durch Verordnung vom 
20. Mai 2019 (ABl. S. 522), wird wie folgt ge
ändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe
zu § 22 wie folgt gefasst:

„§ 22 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

2. § 9 wird wie folgt geändert:

Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1 und
als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Abweichend von Abs. 1 wird im
Schuljahr 2019/2020 der mittlere Ab
schluss auch zuerkannt, wenn die erfor
derlichen Voraussetzungen nach Abs. 1
Nr. 2 b und Nr. 3 aufgrund der zeitwei
sen Anordnung des Fernbleibens vom
Unterricht infolge der CoronaVirusPan
demie nicht erreicht werden konnten.“

3. § 11 wird wie folgt geändert:

Nach Abs. 3 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) Die Voraussetzungen für den Er
werb eines der Fachhochschulreife
gleichgestellten Abschlusses sind im
Schuljahr 2019/2020 auch dann erfüllt,
wenn eine regelmäßige Teilnahme am
geforderten Zusatzunterricht nach 
Abs. 1 Nr. 3 aufgrund der zeitweisen
Anordnung des Fernbleibens vom Un
terricht infolge der CoronaVirusPande
mie nicht vollumfänglich möglich war.“

4. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge
fasst:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

b) Dem Wortlaut wird folgender Satz
angefügt:

„§ 9 Abs. 2 und § 11 Abs. 4 treten mit
Ablauf des 31. März 2021 außer
Kraft.“

Artikel 12

Änderung der Verordnung über die 
Ausbildung und Prüfung an Ein und 

Zweijährigen Fachschulen

Die Verordnung über die Ausbildung und
Prüfung an Ein und Zweijährigen Fachschu
len (FSAPrVO) vom 5. Juli 2011 (ABl. 
S. 323), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 11. Juli 2019 (ABl. S. 743), wird wie
folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe
zu § 51 wie folgt gefasst:

„§ 51 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

2. Dem § 1 Abs. 4 wird folgender Satz an
gefügt:

„Abweichend von Satz 1 wird im Schul
jahr 2019/2020 der mittlere Abschluss
(Realschulabschluss) mit Zulassung
zum zweiten Ausbildungsabschnitt auch
zuerkannt, wenn aufgrund der zeitwei
sen Anordnung des Fernbleibens vom
Unterricht infolge der CoronaVirusPan
demie die erforderlichen Leistungen in
den Fächern Deutsch und Englisch
nicht erreicht wurden.“

3. Dem § 8 Abs. 1 wird folgender Satz an
gefügt:

„Im Schuljahr 2019/2020 kann die
Schulleiterin oder der Schulleiter auf An
trag der Klassenkonferenz die Anzahl
der mindestens zu erbringenden Leis
tungsnachweise nach Satz 2 verringern,
wenn aufgrund der zeitweisen Anord
nung des Fernbleibens vom Unterricht
infolge der CoronaVirusPandemie das
Anfertigen aller schriftlichen Leistungs
nachweise nicht möglich ist.“

4. Dem § 9 Abs. 7 wird folgender Satz an
gefügt:

„Im Schuljahr 2019/2020 kann aufgrund
der zeitweisen Anordnung des Fernblei
bens vom Unterricht infolge der Corona
VirusPandemie die Endnote für die
Projektarbeit abweichend von Satz 1
auch ausschließlich aus der Abschluss
bewertung zur Projektarbeit sowie der
Note für das Kolloquium ermittelt wer
den.“

5. Dem § 10 wird als Abs. 5 angefügt:

„(5) Abweichend von Abs. 4 werden
im Schuljahr 2019/2020 alle Studieren
den in den zweiten Ausbildungsabschnitt
versetzt, für die nicht ein Antrag auf frei
willige Wiederholung gestellt wird.“

6. § 51 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge
fasst:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“
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b) Dem Wortlaut wird folgender Satz
angefügt:

„§ 1 Abs. 4 Satz 2, § 8 Abs. 1 Satz 4,
§ 9 Abs. 7 Satz 3 und § 10 Abs. 5
treten mit Ablauf des 31. März 2021
außer Kraft.“

Artikel 13

Änderung der Verordnung über die
Ausbildung und die Prüfung an 

mehrjährigen Berufsfachschulen mit 
Berufsabschluss

Die Verordnung über die Ausbildung und
die Prüfung an mehrjährigen Berufsfach
schulen mit Berufsabschluss vom 20. Janu
ar 2013 (ABl. S. 38), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 22. November 2016 (ABl.
S. 626), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe
zu § 39 wie folgt gefasst:

„§ 39 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz an
gefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis
31. März 2021 kann von der Stun
dentafel nach Anlage 2 abgewichen
werden.“

b) Dem Abs. 7 wird folgender Satz an
gefügt:

„Können aufgrund der CoronaVirus
Pandemie Betriebspraktika nicht
oder nicht in vollem Umfang durch
geführt werden, bleiben die Meldung
zur Prüfung sowie die Vergabe des
Abschlusses hiervon unberührt.“

3. Dem § 8 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Abweichend von den Abs. 1 
und 2 werden im Jahr 2020 alle Schüle
rinnen und Schüler in die nächste Jahr
gangsstufe versetzt, für die nicht ein An
trag auf freiwillige Wiederholung gestellt
wird. In den Fällen, in denen eine erfolg
reiche Teilnahme am Unterricht des
zweiten Ausbildungsabschnitts unter
Berücksichtigung der Lernentwicklung
der Schülerin oder des Schülers nicht
zu erwarten ist, ist die Schülerin oder
der Schüler oder bei Minderjährigen de
ren Eltern rechtzeitig zu beraten und auf
die Möglichkeit, einen Antrag auf freiwil
lige Wiederholung zu stellen, hinzuwei
sen. § 75 Abs. 5 HSchG gilt entspre
chend. Bei einer freiwilligen Wiederho
lung des ersten Ausbildungsjahrs im
Schuljahr 2019/2020 oder bis zum 
31. März 2021 liegt ein begründeter
Ausnahmefall im Sinne des Abs. 4 
Satz 3 vor.“

4. Dem § 11 Abs. 3 werden folgende Sätze
angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 kann eine Sitzung eines
Prüfungsausschusses nach Satz 3 statt
in Präsenzform auch in elektronischer

Form stattfinden. Die Beschlussfähigkeit
kann auch durch das Votum von min
destens zwei Dritteln der Mitglieder des
Prüfungsausschusses im Rahmen eines
schriftlichen Umlaufverfahrens herge
stellt werden.“

5. § 39 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge
fasst:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

b) Dem Wortlaut wird folgender Satz
angefügt:

„§ 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 7 Satz 3,
§ 8 Abs. 5 sowie § 11 Abs. 3 Satz 4
und 5 treten mit Ablauf des 31. März
2021 außer Kraft.“

Artikel 14

Änderung der Verordnung über die 
Ausbildung und die Prüfung an den 

zweijährigen höheren Berufsfachschulen
(Assistentenberufe)

Die Verordnung über die Ausbildung und
die Prüfung an zweijährigen höheren Berufs
fachschulen (Assistentenberufe) (APO
HBFS) vom 1. März 2011 (ABl. S. 70), zu
letzt geändert durch Verordnung vom 
6. März 2019 (ABl. S. 318), wird wie folgt ge
ändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe
zu § 41 wie folgt gefasst:

„§ 41 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

2. Dem § 3 Abs. 1 wird folgender Satz an
gefügt:

„Die freiwillige Wiederholung einer Jahr
gangsstufe im Schuljahr 2019/2020
oder bis zum 31. März 2021 bleibt bei
der Berechnung der Verweildauer nach
Satz 2 außer Betracht.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz an
gefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis
31. März 2021 kann von der Stun
dentafel nach Anlage 1 abgewichen
werden.“

b) Dem Abs. 3 wird folgender Satz an
gefügt:

„Können aufgrund der CoronaPan
demie Betriebspraktika nicht oder
nicht in vollem Umfang durchgeführt
werden, bleibt die Meldung zur Prü
fung sowie die Vergabe des Ab
schlusses hiervon unberührt.“

4. Dem § 6 wird als Abs. 5 angefügt:

„(5) Abweichend von Abs. 1 bis 3
werden im Jahr 2020 alle Schülerinnen
und Schüler zum zweiten Ausbildungs
jahr zugelassen, für die nicht ein Antrag
auf freiwillige Wiederholung gestellt
wird. In den Fällen, in denen eine erfolg
reiche Teilnahme am Unterricht des

410 Nr. 34 – Gesetz und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 25. Juni 2020



zweiten Ausbildungsabschnitts unter
Berücksichtigung der Lernentwicklung
der Schülerin oder des Schülers nicht
zu erwarten ist, ist die Schülerin oder
der Schüler oder bei Minderjährigen de
ren Eltern rechtzeitig zu beraten und auf
die Möglichkeit, einen Antrag auf freiwil
lige Wiederholung zu stellen, hinzuwei
sen. § 75 Abs. 5 HSchG gilt entspre
chend. Eine Versetzung in das zweite
Ausbildungsjahr ist dann zu versagen,
wenn bereits durch die Noten des ers
ten Ausbildungsjahres feststeht, dass ei
ne Zulassung zur Abschlussprüfung
nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 nicht mehr er
reichbar ist.“

5. Dem § 9 Abs. 3 werden folgende Sätze
angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 kann eine Sitzung eines
Prüfungsausschusses nach Satz 3 statt
in Präsenzform auch in elektronischer
Form stattfinden. Eine Beschlussfähig
keit kann auch durch das Votum von
mindestens zwei Dritteln der Mitglieder
des Prüfungsausschusses im Rahmen
eines schriftlichen Umlaufverfahrens
hergestellt werden.“

6. § 41 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge
fasst:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

b) Dem Wortlaut wird folgender Satz
angefügt:

„§ 3 Abs. 1 Satz 4, § 4 Abs. 1 Satz 6
und Abs. 3 Satz 3, § 6 Abs. 5 sowie
§ 9 Abs. 3 Satz 2 und 3 treten mit
Ablauf des 31. März 2021 außer
Kraft.“

Artikel 15

Änderung der Verordnung über die 
Ausbildung und die Prüfung an 
zweijährigen Berufsfachschulen

Die Verordnung über die Ausbildung und
die Prüfung an zweijährigen Berufsfach
schulen vom 2. Dezember 2011 (ABl. 
S. 885), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 22. November 2016 (ABl. S. 626), wird
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän
dert:

a) Nach der Angabe zu § 19 wird fol
gende Angabe eingefügt:

„§ 19a Regelungen für den Ab
schlussjahrgang des
Schuljahres 2019/2020“

b) Die Angabe zu § 27 wird wie folgt
gefasst:

„§ 27 Inkrafttreten, Außerkrafttre
ten“.

2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz an
gefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis
31. März 2021 kann von der Stun
dentafel nach Anlage 1 abgewichen
werden.“

b) Dem Abs. 7 wird folgender Satz an
gefügt:

„Können aufgrund der Umstände der
CoronaPandemie Betriebspraktika
nicht oder nicht in vollem Umfang
durchgeführt werden, bleibt die Ver
gabe des Abschlusses hiervon unbe
rührt.“

3. Dem § 8 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Abweichend von Abs. 1 und 2
werden im Jahr 2020 alle Schülerinnen
und Schüler in die nächste Jahrgangs
stufe versetzt, für die nicht ein Antrag
auf freiwillige Wiederholung gestellt
wird. In den Fällen, in denen eine erfolg
reiche Teilnahme am Unterricht des
zweiten Ausbildungsabschnitts unter
Berücksichtigung der Lernentwicklung
der Schülerin oder des Schülers nicht
zu erwarten ist, ist die Schülerin oder
der Schüler oder bei Minderjährigen de
ren Eltern rechtzeitig zu beraten und auf
die Möglichkeit, einen Antrag auf freiwil
lige Wiederholung zu stellen, hinzuwei
sen. § 75 Abs. 5 HSchG gilt entspre
chend. Bei einer freiwilligen Wiederho
lung des ersten Ausbildungsjahrs im
Schuljahr 2019/2020 oder bis zum 
31. März 2021 liegt ein besonders be
gründeter Ausnahmefall im Sinne des
Abs. 4 Satz 3 vor.“

4. Nach § 19 wird als § 19a eingefügt:

„§ 19a

Regelungen für den Abschlussjahrgang
des Schuljahres 2019/2020

(1) Abweichend von den Regelungen
der §§ 9 bis 15 wird der Abschluss ohne
Abschlussprüfung vergeben.

(2) Die Endnoten ergeben sich ab
weichend von § 16 Abs. 4 und 5 aus
den Vornoten. Die Endnoten des berufs
bildenden Lernbereichs ergeben eine
Gesamtnote, die sich aus dem Durch
schnitt der nach Stundenumfang ge
wichteten Noten aller Lernfelder ergibt.

(3) Abweichend von § 16 Abs. 6 er
hält einen dem mittleren Abschluss
gleichwertigen Abschluss, wer in den
Endnoten der Fächer des allgemeinbil
denden Lernbereichs im Durchschnitt
mindestens ausreichende Leistungen
und in der Endnote des berufsbildenden
Lernbereichs mindestens eine ausrei
chende Leistung erreicht hat.

(4) § 17 findet keine Anwendung.

(5) § 18 gilt mit der Maßgabe, dass
bei Nichterhalten eines dem mittleren
Abschluss gleichwertigen Abschlusses
die Abschlussprüfung nach nochmali
gem Besuch des zweiten Ausbildungs
jahres abgelegt werden kann. Eine wei
tere Wiederholung ist nur in begründe
ten Ausnahmefällen mit Genehmigung
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der Schulaufsichtsbehörde möglich. Bei
Erhalt eines dem mittleren Abschluss
gleichwertigem Abschlusses ist eine
Wiederholung des zweiten Ausbildungs
jahres mit erneuter Abschlussprüfung
nicht mehr möglich.

(6) Abweichend von § 19 Abs. 4 er
hält ein Abgangszeugnis nach Anlage 4,
wer einen dem mittleren Abschluss
gleichwertigen Abschluss nicht erreicht
hat und die Schule verlässt.‘“

5. Dem § 21 Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Im Schuljahr 2019/2020 wird die Pro
jektprüfung als Einzelprüfung durchge
führt.“

6. § 27 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge
fasst:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

b) Dem Wortlaut wird folgender Satz
angefügt:

„§ 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 7 Satz 2,
§ 8 Abs. 5, § 19a sowie § 21 Abs. 1
Satz 3 treten mit Ablauf des 31. März
2021 außer Kraft.“

Artikel 16

Änderung der Verordnung für
Berufliche Orientierung in Schulen

Die Verordnung für Berufliche Orientie
rung in Schulen (VOBO) vom 17. Juli 2018
(ABl. S. 685) wird wie folgt geändert:

1. Dem § 11 Abs. 2 wird folgender Satz an
gefügt:

„Können infolge der wegen der Corona
VirusPandemie ergriffenen Maßnah
men im Schuljahr 2019/2020 keine
Kompetenzfeststellungen erfolgen, kön
nen diese abweichend von Satz 1 im
darauffolgenden Schuljahr nachgeholt
werden.“

2. Dem § 29 wird folgender Satz angefügt:

„§ 11 Abs. 2 Satz 3 tritt mit Ablauf des
31. März 2021 außer Kraft.“

Artikel 17

Änderung der Oberstufen 
und Abiturverordnung

Die Oberstufen und Abiturverordnung
(OAVO) vom 20. Juli 2009 (ABl. S. 408), zu
letzt geändert durch Verordnung vom 
31. Oktober 2019 (ABl. S. 1063), wird wie
folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der An
gabe zu § 52 eingefügt:

„§ 52a Befristete Übergangsregelun
gen“

2. Dem § 3 Abs. 3 wird folgender Satz an
gefügt:

„Eine Wiederholung, über die im Jahr
2020 entschieden wird, wird nicht auf
die Höchstdauer des Besuchs ange
rechnet.“

3. Dem § 9 wird als Abs. 16 angefügt:

„(16) In der Zeit vom 27. April 2020
bis 31. Januar 2021 kann die Schulleite
rin oder der Schulleiter auf Antrag der
Fachkonferenz oder auf Antrag aller
Kolleginnen und Kollegen, die das be
treffende Fach im jeweiligen Jahrgang
unterrichten, abweichend von Abs. 5, 6
und 10 über eine Abweichung von der
Art und der Anzahl der Leistungsnach
weise entscheiden.“

4. Dem § 11 Abs. 3 wird folgender Satz an
gefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis 
31. Januar 2021 kann von der Stunden
tafel nach Anlage 6 abgewichen werden;
Näheres wird durch Erlass geregelt.“

5. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 4 wird folgender Satz an
gefügt:

„Im Jahr 2020 erfolgt die Zulassung
zur Qualifikationsphase abweichend
von Abs. 2 und 3 sowie von Satz 2
auch bei Nichterfüllung der Voraus
setzungen des Abs. 2 und 3 und oh
ne das Erfordernis eines Zulas
sungsbeschlusses.“

b) Dem Abs. 6 wird folgender Satz an
gefügt:

„Im Jahr 2020 ist abweichend von
Satz 1 ein freiwilliger Rückgang aus
der Qualifikationsphase in die Ein
führungsphase bis drei Wochen vor
dem Termin der Zeugnisausgabe
auch möglich, wenn dadurch die Ein
führungsphase ein zweites Mal wie
derholt wird.“

6. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Dem § 13 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Im Jahr 2020 findet Satz 3 keine
Anwendung.“

b) Dem § 13 wird als Abs. 10 angefügt:

„(10) In der Zeit vom 27. April
2020 bis 31. Januar 2021 kann ab
weichend von Abs. 7 Satz 2, Abs. 8
Satz 1 und Abs. 9 Satz 1 von den
Vorgaben der Wochenstunden sowie
den in Anlage 7 genannten Kursen
abgewichen werden. Näheres wird
durch Erlass geregelt. In der Zeit
vom 27. April 2020 bis 31. Januar
2021 findet Abs. 9 Satz 4 bis 6 keine
Anwendung.“

7. Dem § 14 Abs. 6 wird folgender Satz
angefügt:

„Ebenso gilt die zeitweise Aussetzung
des Unterrichts im Jahr 2020 nicht als
Unterbrechung des durchgängigen
Fremdsprachenunterrichts.“

8. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Dem § 17 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:
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„Satz 1 findet im Jahr 2020 mit der
Maßgabe Anwendung, dass nicht
absolvierte Unterrichtsstunden und
Praxisanteile unberücksichtigt blei
ben.“

b) Dem § 17 Abs. 3 wird folgender Satz
angefügt:

„Im Schuljahr 2019/2020 kann ab
weichend von Satz 1 und 2 die Abi
turprüfung ohne sportpraktischen
Teil stattfinden; Näheres wird durch
Erlass geregelt.“

9. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 3 wird folgender Satz an
gefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis
31. Januar 2021 kann von den Wo
chenstunden nach Satz 1 abgewi
chen werden; Näheres wird durch
Erlass geregelt.“

b) Dem Abs. 5 wird folgender Satz an
gefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis
31. Januar 2021 kann die Schulleite
rin oder der Schulleiter auf Antrag
der Fachkonferenz oder der im je
weiligen Jahrgang ein Fach unter
richtenden Lehrkräfte abweichend
von Satz 1 und 2 über eine Abwei
chung von der Art und der Anzahl
der Leistungsnachweise entschei
den.“

c) Dem Abs. 10 wird folgender Satz an
gefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis
31. Januar 2021 kann von den Wo
chenstunden nach Satz 1 bis 3 ab
gewichen werden; Näheres wird
durch Erlass geregelt.“

10. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Dem § 21 Abs. 6 wird folgender Satz
angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis
31. Januar 2021 kann die Schulleite
rin oder der Schulleiter auf Antrag
der Fachkonferenz abweichend von
Satz 1 bis 5 über eine Abweichung
von der Art und der Anzahl der Leis
tungsnachweise entscheiden.“

b) Dem Abs. 9 wird folgender Satz an
gefügt:

„Im Jahr 2020 erfolgt die Versetzung
am Ende des Vorkurses und die Zu
lassung zur Qualifikationsphase ab
weichend von Satz 1 und 2 auch bei
Nichterfüllung der Voraussetzungen
nach Satz 2.“

c) Als neuer Abs. 16 wird angefügt:

„(16) In der Zeit vom 27. April
2020 bis 31. Januar 2021 kann von
den Wochenstunden nach Abs. 1, 2
und 3 abgewichen werden. Näheres
wird durch Erlass geregelt. Abwei
chend von Abs. 12 Nr. 1 gilt die An
zahl der Semesterwochenstunden
auch als erfüllt, wenn aufgrund der
CoronaVirusPandemie Unterricht

nicht nach Maßgabe der Stundenta
feln erteilt werden konnte.“

11. Dem § 23 wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) Im Schuljahr 2019/2020 kann
von den Vorgaben nach Abs.1 Nr. 4 zu
gunsten der Schülerinnen und Schüler
abgewichen werden. Näheres wird
durch Erlass geregelt.“

12. Dem § 28 Abs. 3 wird folgender Satz
angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. Januar 2021 kann eine Sitzung ei
nes Prüfungsausschusses statt in Prä
senzform auch in elektronischer Form
stattfinden.“

13. Dem § 34 wird als Abs. 8 angefügt:

„(8) In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. Januar 2021 ist abweichend
von Abs. 4 eine Teilnahme von Gästen
dann ausgeschlossen, wenn der not
wendige Infektionsschutz nicht ausrei
chend gewährleistet werden kann.“

14. Dem § 35 wird als Abs. 7 angefügt:

„(7) Im Schuljahr 2019/2020 sind ab
weichend von Abs. 4 die mündlichen
Prüfungen als Einzelprüfungen durchzu
führen. Im Schuljahr 2019/2020 kann
anstelle einer Präsenzprüfung eine Prü
fung mittels Videokonferenzsystem er
folgen. Näheres wird durch Erlass gere
gelt.“

15. Dem § 49 wird als Abs. 9 angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis 
31. Januar 2021 kann von den Wochen
stunden nach Abs. 3 Satz 2 abgewichen
werden. Näheres wird durch Erlass ge
regelt.“

16. Dem § 50 wird als Abs. 15 angefügt:

„(15) Im Jahr 2020 können Schüle
rinnen und Schüler, die am Ende der
Einführungsphase die Voraussetzung
für die Zuerkennung des Latinums nach
Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 nicht erfüllen, an
einer Feststellungsprüfung entspre
chend Abs. 4 (Latinumsklausur) teilneh
men. Gleiches gilt für diejenigen Schü
lerinnen und Schüler, die im Jahr 2020
am Ende der Qualifikationsphase die
Voraussetzungen für die Zuerkennung
des Latinums nach Abs. 2 Nr. 3 nicht er
füllen. Schülerinnen und Schüler, die die
Voraussetzung für die Zuerkennung des
Graecums nach Abs. 6 Nr. 1 oder Nr. 2
nicht erfüllen, können im Jahr 2020 die
in Abs. 5 genannten Fähigkeiten in einer
Klausur nachweisen.“

17. Als neuer § 52a wird eingefügt:

„§ 52a

Befristete Übergangsregelungen

§ 9 Abs. 16, § 11 Abs. 3 Satz 5, § 12
Abs. 4 Satz 3 und Abs. 6 Satz 6, § 13
Abs. 2 Satz 4 und Abs. 10, § 14 Abs. 6
Satz 2, § 17 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3
Satz 4, § 19 Abs. 3 Satz 5, Abs. 5 
Satz 4 und Abs. 10 Satz 4, § 21 Abs. 6
Satz 7, Abs. 9 Satz 3 und Abs. 16, § 23
Abs. 6, § 28 Abs. 3 Satz 5, § 34 Abs. 8,
§ 35 Abs. 7, § 49 Abs. 9 und § 50 
Abs. 15 treten mit Ablauf des 31. Januar
2021 außer Kraft.“
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Artikel 18

Änderung der Verordnung über die 
Ausbildung und die Prüfungen an den

Fachschulen für Sozialwesen

Die Verordnung über die Ausbildung und
die Prüfungen an den Fachschulen für Sozi
alwesen vom 23. Juli 2013 (ABl. S. 554), zu
letzt geändert durch Verordnung vom 11. Ja
nuar 2018 (ABl. S. 134), wird wie folgt geän
dert:

1. Dem § 3 werden als Abs. 4 bis 6 ange
fügt:

„(4) Abweichend von Abs. 1 Satz 2, 3
und 4 können im Schuljahr 2020/2021
auch Bewerberinnen und Bewerber auf
genommen werden, die

a) einen Nachweis des B2Niveaus vor
legen können (entweder einen for
malen Nachweis oder eine fachlich
glaubwürdige Stellungnahme der
Schule über ein entsprechendes
Deutschniveau) und

b) nachweisen können, dass sie An
strengungen unternommen haben,
um das C1Niveau erfüllen zu kön
nen, entweder durch Nachweis eines
aus Gründen der CoronaVirusPan
demie abgesagten C1Kurses oder
durch Nachweis einer abgesagten
oder verschobenen C1Prüfung.

Für die hier beschriebene Personen
gruppe kann in der Folge gegebenen
falls auf die Errichtung eines Wahlunter
richtangebots im Schuljahr 2020/2021
verzichtet werden.

Personen, die sich auf B2Niveau bei
der Fachschule bewerben und keinen
Nachweis nach Buchst. b erbringen
können, sind weiterhin dem Sprachni
veau B2 zuzurechnen. Für diese Bewer
berinnen und Bewerber ist demnach die
Errichtung eines Wahlunterrichts einzu
planen.

(5) Abweichend von Abs. 2 sowie
von Abs. 3 Satz 1, § 4 Abs. 3, § 5 Abs. 1
und Anlage 1b erfolgt für die Aufnahme
zum Schuljahr 2020/2021 keine Fest
stellungsprüfung. Diese wird durch ein
Aufnahmeverfahren nach Aktenlage er
setzt.

(6) Abweichend von Abs. 3 Satz 1
Nr. 2 bis 6 wird für die Aufnahme zum
Schuljahr 2020/2021 auf die Aufnahme
bedingung einer mindestens dreimonati
gen einschlägigen Vollzeitberufstätigkeit
oder eines entsprechenden Vollzeitprak
tikums verzichtet, wenn aufgrund der
CoronaVirusPandemie keine einschlä
gigen Praktikumsplätze verfügbar wa
ren. Basis ist in diesem Fall der formlo
se Nachweis erfolgloser Bemühungen.“

2. Dem § 6 werden als Abs. 6 und 7 ange
fügt:

„(6) Von den Vorgaben nach den
Abs. 1 bis 3 in Verbindung mit der Stun
dentafel nach den Anlagen 2a und 2b
wird wegen des eingeschränkten Unter

richtsbetriebs infolge der CoronaVirus
Pandemie in den Schuljahren
2019/2020 und 2020/2021 abgewichen.

(7) Von den Vorgaben aus Abs. 4
und 5 zur berufspraktischen Ausbildung
in Form der Block oder Begleitpraktika
im ersten und zweiten Ausbildungsab
schnitt der Fachschule wird wegen des
eingeschränkten Unterrichtsbetriebs in
folge der CoronaVirusPandemie in den
Schuljahren 2019/2020 sowie 2020/
2021 abgewichen. Die Block oder Be
gleitpraktika im ersten und zweiten Aus
bildungsabschnitt wurden im Sinne ei
ner Verringerung der Sozialkontakte und
mit dem Ziel, die Schülerinnen und Schü
ler vor Ansteckung zu schützen, beendet.
Block oder Begleitpraktika im ersten und
zweiten Ausbildungsabschnitt bleiben im
Schuljahr 2019/2020 und im Schuljahr
2020/2021 zunächst bis zu den Herbstfe
rien weiterhin ausgesetzt.“

3. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 2 werden folgende Sätze
angefügt:

„Bei Ausfallzeiten, die aufgrund z. B.
der Schließung von Einrichtungen in
der Folge der CoronaVirusPande
mie oder durch Quarantänemaßnah
men verursacht wurden, verlängert
sich das Berufspraktikum nicht, eine
Anrechnung auf die „20 Arbeitstage
Regelung“ nach Satz 3 erfolgt nicht.
Kann das Berufspraktikum aus
Gründen, die durch die CoronaVi
rusPandemie verursacht wurden,
nicht innerhalb von drei Jahren ab
geschlossen werden, ist auf Basis
formloser Nachweise über eine wei
tergehende Verlängerungsmöglich
keit zu entscheiden.“

b) Als Abs. 10 wird angefügt:

„(10) Abweichend von Abs. 7 und
8 sowie § 8 Abs. 6 Satz 4 gelten die
Vorgaben auch bei weniger Prakti
kumsbesuchen oder nur aufgrund ei
nes telefonischen Abschlussge
sprächs als erfüllt, soweit Prakti
kumsbesuche und Abschlussgesprä
che infolge von Infektionsschutz
maßnahmen aufgrund der Corona
Pandemie nicht, nicht vollständig
oder nicht in Präsenzform durchge
führt werden können.“

4. Dem § 8 wird als Abs. 7 angefügt:

„(7) In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 kann auf Antrag der
Klassenkonferenz von der Schulleiterin
oder dem Schulleiter die Anzahl der in
einer Lerngruppe zu schreibenden Leis
tungsnachweise gekürzt werden. Das
setzt voraus, dass in einer Lerngruppe
aufgrund der CoronaVirusPandemie
infolge der zeitweisen Anordnung des
Fernbleibens vom Unterricht oder infol
ge des Unterrichts, der nicht nach Maß
gabe der Stundentafeln erteilt wird, das
Anfertigen aller schriftlichen Leistungs
nachweise nicht möglich ist. Konnten
keine Leistungsnachweise nach Abs. 2
und 4 erbracht werden, sind die im Un
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terricht kontinuierlich erbrachten Leis
tungen Grundlage der Beurteilung.“

5. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 werden folgende Sätze
angefügt:

„Eine Beschlussfähigkeit kann auf
grund der Wahrung von Mindestab
ständen sowie Mobilitätseinschrän
kungen auch durch das Votum von
mindestens zwei Dritteln der Mitglie
der des Prüfungsausschusses im
Rahmen eines schriftlichen oder
elektronischen Umlaufverfahrens
hergestellt werden.“

b) Als Abs. 5 wird angefügt:

„(5) Für die Versetzung in den
zweiten Ausbildungsabschnitt im
Schuljahr 2019/2020 sind die Vorga
ben nach Abs. 1, 2 und 4 aufgeho
ben; die Schülerinnen und Schüler
werden in den zweiten Ausbildungs
abschnitt versetzt. Der erste Ausbil
dungsabschnitt der Fachschule für
Sozialwesen kann auf freiwilliger Ba
sis wiederholt werden. Der Antrag
nach Satz 2 ist bis zum 31. März
2021 zu stellen.“

6. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 2 wird folgender Satz an
gefügt:

„Ergänzend erfolgen Informationen
zum Hygienekonzept im Rahmen
der Abschlussprüfung.“

b) Als Abs. 5 wird angefügt:

„(5) Abweichungen von den Vor
gaben zum Zeitablauf und zur Rei
henfolge der Prüfungen aus den
Abs. 3 und 4 sind in Abstimmung mit
der Schulaufsicht möglich.“

7. Dem § 16 wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) Die Prüfungen sind so zu gestal
ten, dass nur tatsächlich unterrichtete In
halte geprüft werden. Beinhalten die nach
den Abs. 1 bis 5 erstellten Prüfungsvor
schläge Themenstellungen, die nicht
mehr unterrichtlich abgedeckt werden
konnten und bis zum Prüfungszeitpunkt
auch nicht mehr abgedeckt werden kön
nen, erhält die Schule die Möglichkeit, die
Prüfungsvorschläge zurückzuziehen und
abzuwandeln, jeweils in Abstimmung mit
der Schulaufsichtsbehörde.“

8. Dem § 20a wird als Abs. 9 angefügt:

„(9) Die Präsentationsprüfung kann
auch in einer modifizierten, digitalen
Form nach den Vorgaben des Hessi
schen Kultusministeriums durchgeführt
werden. Die Entscheidung über die
Form der Durchführung trifft die Schul
leitung mit Einbindung der Studieren
denvertretung. Die Durchführung sollte
nach Möglichkeit klassenbezogen ein
heitlich erfolgen. Das Prüfformat kann
auch im Einzelfall, etwa bei Quarantä
nemaßnahmen als Ersatzleistung ange
boten werden.“

9. Dem § 22 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) „In der Zeit vom 27. April 2020
bis zum 31. März 2021 ist eine Teilnah

me von Gästen dann ausgeschlossen,
wenn der notwendige Infektionsschutz
nicht ausreichend gewährleistet werden
kann.“

10. Dem § 23 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) Wenn der Nachweis einer ord
nungsgemäß und erfolgreich durchge
führten fachpraktischen Ausbildung auf
grund der Schließung von sozialpäda
gogischen oder sozialpflegerischen Ein
richtungen wegen des CoronaVirus
nicht oder nur teilweise erbracht werden
kann, kann der Prüfungsausschuss ab
weichend von § 23 Abs. 2 Satz 1 die
Prüfung für bestanden erklären.“

11. Dem § 26 wird als Abs. 5 angefügt:

„(5) Änderungen in den Fristen und
Zeitabläufen nach den Abs. 2, 3 und 4
sind im Rahmen der Abschlussprüfun
gen, die dem Abschlussjahr 2019/2020
zuzurechnen sind, möglich.“

12. Dem § 41 wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) Von den Vorgaben nach Abs. 1
in Verbindung mit der Stundentafel nach
Anlage 10 wird wegen des einge
schränkten Unterrichtsbetriebs infolge
der CoronaVirusPandemie in den
Schuljahren 2019/2020 sowie 2020/
2021 abgewichen; dies gilt auch für die
in Begleit und Blockform organisierte
fachpraktische Ausbildung.“

13. Dem § 42 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 kann auf Antrag der
Klassenkonferenz von der Schulleiterin
oder dem Schulleiter die Anzahl der in
einer Lerngruppe zu schreibenden Leis
tungsnachweise gekürzt werden. Das
setzt voraus, dass in einer Lerngruppe
aufgrund der CoronaVirusPandemie
infolge der zeitweisen Anordnung des
Fernbleibens vom Unterricht oder infol
ge Unterrichts, der nicht nach Maßgabe
der Stundentafeln erteilt wird, das Anfer
tigen aller schriftlichen Leistungsnach
weise nicht möglich ist. Konnten keine
Leistungsnachweise nach Abs. 2 und 4
erbracht werden, sind die im Unterricht
kontinuierlich erbrachten Leistungen
Grundlage der Beurteilung.“

14. Dem § 45 wird als Abs. 7 angefügt:

„(7) Abweichungen von den Vorga
ben zum Zeitablauf und zur Reihenfolge
der Prüfungen aus den Abs. 3, 4 und 5
sind in Abstimmung mit der Schulauf
sicht möglich.“

15. Dem § 58 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) Eine Änderung im Zeitablauf
nach Abs. 3 ist im Rahmen der Prüfung,
die dem Abschlussjahr 2019/2020 zuzu
rechnen ist, möglich.“

16. Dem § 69 wird als Satz 2 angefügt:

„§ 3 Abs. 4 bis 6, § 6 Abs. 6 und 7, § 7
Abs. 2 Satz 6 und 7 und Abs. 10, § 8
Abs. 7, § 9 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 5, 
§ 13 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 5, § 16 
Abs. 6, § 20a Abs. 9, § 22 Abs. 4, § 23
Abs. 4, § 26 Abs. 5, § 41 Abs. 6, § 42
Abs. 4, § 45 Abs. 7, § 58 Abs. 4 sowie 
§ 69 Satz 2 treten mit Ablauf des 
31. März 2021 außer Kraft.“
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Artikel 19

Änderung der Verordnung über die 
Ausbildung und die Prüfung an den 

zweijährigen höheren Berufsfachschulen 
für Sozialassistenz

Die Verordnung über die Ausbildung und
die Prüfung an den zweijährigen höheren
Berufsfachschulen für Sozialassistenz vom
19. Oktober 2006 (ABl. S. 1001), zuletzt ge
ändert durch Verordnung vom 22. November
2016 (ABl. S. 626), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe
zu § 40 wie folgt gefasst:

„§ 40 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

2. Dem § 2 Abs. 3 wird folgender Satz an
gefügt:

„Im Schuljahr 2019/2020 erfolgt keine
praktische Prüfung.“

3. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 2 wird folgender Satz an
gefügt:

„Von den Vorgaben nach Satz 1 in
Verbindung mit der Stundentafel
nach Anlage 1 wird wegen des ein
geschränkten Unterrichtsbetriebs in
folge der CoronaVirusPandemie in
den Schuljahren 2019/2020 sowie
2020/2021 abgewichen.“

b) Dem Abs. 3 wird folgender Satz an
gefügt:

„Von den Vorgaben nach Satz 1 in
Verbindung mit den Richtlinien zur
berufspraktischen Ausbildung (Anla
ge 2) wird wegen des eingeschränk
ten Unterrichtsbetriebs infolge der
CoronaVirusPandemie in den
Schuljahren 2019/2020 sowie 2020/
2021 abgewichen.“

c) Dem Abs. 5 werden die folgenden
Sätze angefügt:

„Von den Vorgaben nach Satz 1 in
Verbindung mit den Richtlinien zur
berufspraktischen Ausbildung (Anla
ge 2) wird im Hinblick auf die Durch
führung der berufspraktischen Aus
bildung in Form der Block oder Be
gleitpraktika im ersten Ausbildungs
jahr wegen des eingeschränk ten Un
terrichtsbetriebs infolge der Corona
VirusPandemie in den Schuljahren
2019/2020 sowie 2020/2021 abgewi
chen. Die Block oder Begleitpraktika
im ersten Ausbildungsjahr wurden im
Sinne einer Verringerung der Sozial
kontakte und mit dem Ziel, die Schü
lerinnen und Schüler vor Ansteckung
zu schützen, beendet. Die Block
oder Begleitpraktika im ersten Aus
bildungsjahr bleiben im Schuljahr
2019/2020 und im Schuljahr
2020/2021 zunächst bis zu den
Herbstferien weiterhin ausgesetzt.“

4. Dem § 7 wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) Von den Vorgaben nach Abs. 1
bis 5 in Verbindung mit den Richtlinien
zur berufspraktischen Ausbildung (Anla
ge 2) wird im Hinblick auf die Durchfüh
rung der berufspraktischen Ausbildung

im zweiten Ausbildungsjahr wegen des
eingeschränkten Unterrichtsbetriebs in
folge der CoronaVirusPandemie in den
Schuljahren 2019/2020 sowie 2020/
2021 abgewichen. Die berufspraktische
Ausbildung im zweiten Ausbildungsjahr
wurde im Sinne einer Verringerung der
Sozialkontakte und mit dem Ziel, die
Schülerinnen und Schüler vor Anste
ckung zu schützen, beendet. Die be
rufspraktische Ausbildung bleibt im
Schuljahr 2019/2020 weiterhin ausge
setzt. Im Schuljahr 2020/2021 bleibt die
berufspraktische Ausbildung zunächst
bis zu den Herbstferien gleichfalls aus
gesetzt. Kann die berufspraktische Aus
bildung durch die zweijährige höhere
Berufsfachschule für Sozialassistenz
adäquat nach den Vorgaben des Abs. 1
bis 5 durch einen mindestens wöchentli
chen Präsenzunterricht in der jeweiligen
Klasse begleitet werden, kann die Auf
nahme der berufspraktischen Ausbil
dung zum Schuljahresbeginn 2020/
2021 abweichend von Satz 4 bereits
zum Schuljahresbeginn erfolgen. Die
Entscheidung über den Zeitpunkt der
Aufnahme trifft die Schulleitung unter
Beachtung der allgemeinen Vorgaben.“

5. Dem § 8 Abs. 4 werden die folgenden
Sätze angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 kann auf Antrag der
Klassenkonferenz von der Schulleiterin
oder dem Schulleiter die Anzahl der in
einer Lerngruppe zu schreibenden Leis
tungsnachweise gekürzt werden. Das
setzt voraus, dass in einer Lerngruppe
aufgrund der CoronaVirusPandemie
infolge der zeitweisen Anordnung des
Fernbleibens vom Unterricht oder infol
ge Unterrichts, der nicht nach Maßgabe
der Stundentafeln erteilt wird, das Anfer
tigen aller schriftlichen Leistungsnach
weise nicht möglich ist. Konnten keine
Leistungsnachweise nach Satz 1 bis 3
erbracht werden, sind die im Unterricht
kontinuierlich erbrachten Leistungen
Grundlage der Beurteilung.“

6. Dem § 9 Abs. 2 werden die folgenden
Sätze angefügt:

„Für die Versetzung im Schuljahr
2019/2020 sind die Vorgaben nach 
Satz 1, 2, 3 und 6 aufgehoben; die
Schülerinnen und Schüler werden in
das zweite Ausbildungsjahr versetzt.“

7. Dem § 10 wird als Abs. 5 angefügt:

„(5) Das erste Ausbildungsjahr der
zweijährigen höheren Berufsfachschule
für Sozialassistenz kann auf freiwilliger
Basis wiederholt werden. Der Antrag
nach Satz 1 ist bis zum 31. März 2021
zu stellen.“

8. Dem § 12 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Im Schuljahr 2019/2020 wird der prakti
sche Prüfungsteil nicht durchgeführt.“

9. Dem § 13 Abs. 4 wird folgender Satz
angefügt:

„Eine Beschlussfähigkeit kann aufgrund
der Wahrung von Mindestabständen so
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wie Mobilitätseinschränkungen auch
durch das Votum von mindestens zwei
Dritteln der Mitglieder des Prüfungsaus
schusses im Rahmen eines schriftlichen
oder elektronischen Umlaufverfahrens
hergestellt werden.“

10. Dem § 14 wird als Nr. 9 angefügt:

„9. Informationen zum Hygienekonzept
im Rahmen der Abschlussprüfung.“

11. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 4 wird folgender Satz an
gefügt:

„Im Schuljahr 2019/2020 wird die
praktische Prüfung nicht durchge
führt.“

b) Als neuer Abs. 6 wird angefügt:

„(6) Abweichungen von den Vor
gaben zum Zeitablauf und zur Rei
henfolge der Prüfungen aus den
Abs. 3 und 5 sind in Abstimmung mit
der Schulaufsicht möglich.“

12. Dem § 17 wird als Abs. 7 angefügt:

„(7) Die Prüfungen sind so gestaltet,
dass nur tatsächlich unterrichtete Inhalte
geprüft werden. Beinhalten die nach den
Abs. 1, 3, 4 und 5 erstellten Prüfungsvor
schläge Themenstellungen, die nicht
mehr unterrichtlich abgedeckt werden
konnten und bis zum Prüfungszeitpunkt
auch nicht mehr abgedeckt werden kön
nen, erhält die Schule die Möglichkeit,
die Prüfungsvorschläge zurückzuziehen
und abzuwandeln, jeweils in Abstimmung
mit der Schulaufsichtsbehörde.“

13. Dem § 21 wird als Abs. 9 angefügt:

„(9) Eine praktische Prüfung findet
im Schuljahr 2019/2020 nicht statt. Inso
weit finden die Abs. 1 bis 8 keine An
wendung.“

14. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 3 wird folgender Satz an
gefügt:

„Im Schuljahr 2019/2020 wird der
praktische Prüfungsteil nicht durch
geführt. Daher ist eine Bekanntgabe
der Ergebnisse der praktischen Prü
fung nicht erforderlich.“

b) Dem Abs. 4 wird folgender Satz an
gefügt:

„Wenn die berufspraktische Ausbil
dung aufgrund der Schließung von
sozialpädagogischen oder sozialpfle
gerischen Einrichtungen wegen der
CoronaVirusPandemie nur teilwei
se absolviert werden oder nicht ab
geschlossen werden konnte und
hierdurch eine hinreichende Grund
lage für eine Beurteilung fehlt, kann
der Prüfungsausschuss dennoch ei
ne Zulassung zur Prüfung ausspre
chen.“

15. Dem § 23 Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Im Schuljahr 2019/2020 wird der prakti
sche Prüfungsteil nicht durchgeführt,
daher ist eine abweichende Note der
praktischen Prüfung nicht möglich.“

16. Dem § 30 Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Im Schuljahr 2019/2020 wird die prakti
sche Prüfung nicht durchgeführt, daher
wird über den Verlauf der praktischen
Prüfung kein Aktenvermerk nach den
Nr. 1 und 3 angefertigt.“

17. § 40 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge
fasst:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

b) Als Abs. 4 wird angefügt:

„(4) § 2 Abs. 3 Satz 2, § 6 Abs. 2
Satz 5, Abs. 3 Satz 3 sowie Abs. 5
Satz 5 bis 7, § 7 Abs. 6, § 8 Abs. 4
Satz 4 bis 6, § 9 Abs. 2 Satz 8, § 10
Abs. 5, § 12 Abs. 2 Satz 2, § 13 
Abs. 4 Satz 2, § 14 Nr. 9, § 15 Abs. 4
Satz 2, § 15 Abs. 6, § 17 Abs. 7, 
§ 21 Abs. 9, § 22 Abs. 3 Satz 3 und
4, § 22 Abs. 4 Satz 5, § 23 Abs. 1
Satz 4, § 30 Abs. 1 Satz 2 und § 40
Abs. 4 treten mit Ablauf des 31. März
2021 außer Kraft.“

Artikel 20

Änderung der Verordnung über die 
Ausbildung und Abschlussprüfungen in

den Bildungsgängen zur 
Berufsvorbereitung

Die Verordnung über die Ausbildung und
Abschlussprüfungen in den Bildungsgängen
zur Berufsvorbereitung vom 10. August 2006
(ABl. S. 744), zuletzt geändert durch Verord
nung vom 22. November 2016 (ABl. S. 626),
wird wie folgt geändert:

1. Dem § 1 Abs. 5 wird folgender Satz an
gefügt:

„Im Schuljahr 2019/2020 findet keine
Prüfung statt.“

2. Dem § 4 wird folgender Satz angefügt:

„Im Schuljahr 2019/2020 können die
Übergangskonferenzen statt in Präsenz
form in einer elektronischen Form statt
finden.“

3. Dem § 9 Abs. 1 werden folgende Sätze
angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum
31. März 2021 kann auf Antrag der
Klassenkonferenz von der Schulleiterin
oder dem Schulleiter die Anzahl der in
einer Lerngruppe zu schreibenden Leis
tungsnachweise gekürzt werden. Konn
ten keine Leistungsnachweise erbracht
werden, sind die im Unterricht kontinu
ierlich erbrachten Leistungen Grundlage
der Beurteilung.“

4. Dem § 12 werden als Abs. 7 und 8 an
gefügt:

„(7) Von den Vorgaben aus Abs. 5 zu
einem betrieblichen Praktikum im Um
fang von mindestens 160 Stunden wird
wegen des eingeschränkten Unterrichts
betriebs infolge der CoronaVirusPan
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demie in den Schuljahren 2019/2020 so
wie 2020/2021 abgewichen. Die betrieb
lichen Praktika wurden im Sinne einer
Verringerung der Sozialkontakte und mit
dem Ziel, die Schülerinnen und Schüler
vor Ansteckung zu schützen, beendet.
Sie bleiben im Schuljahr 2019/2020 und
im Schuljahr 2020/2021 zunächst bis zu
den Herbstferien weiterhin ausgesetzt.

(8) Von den Vorgaben der Stunden
tafel nach Anlage 1 kann wegen des
eingeschränkten Unterrichtsbetriebs in
folge der CoronaVirusPandemie in den
Schuljahren 2019/2020 sowie 2020/
2021 abgewichen werden.“

5. Dem § 13 wird als Abs. 7 angefügt:

„(7) Wird in den Schuljahren
2019/2020 sowie 2020/2021 der erfor
derliche Vermittlungsumfang des Quali
fizierungsbausteins nach Abs. 3 bis 6
von wenigstens 140 und höchstens 
420 Zeitstunden nicht erreicht, ist – so
weit die zuständige Stelle (Kammer)
nicht eine Ausnahme nach Anlage 10
Punkt 3.2 Nr. 3 zulässt – stattdessen ei
ne Basisqualifikation auszuweisen.“

6. Dem § 14 wird als Abs. 9 angefügt:

„(9) Im Schuljahr 2019/2020 werden
die Abschlusszeugnisse abweichend
vergeben. Abweichend von Abs. 3 er
halten Schülerinnen und Schüler, die
den Bildungs gang erfolgreich absolviert
haben sowie den Voraussetzungen ge
mäß § 25 entsprechen, das Abschluss
zeugnis der Bildungsgänge zur Berufs
vorbereitung (Anlage 4). Abweichend
von Abs. 4 erhalten Schülerinnen und
Schüler, wenn sie die Voraussetzungen
nach § 26 Abs. 3 und den dort jeweils
formulierten Ausgleichsregelungen so
wie die Voraussetzungen nach § 26
Abs. 4 und 6 erfüllen, entweder ein Ab
schlusszeugnis mit dem Vermerk „Die
ses Zeugnis ist dem Hauptschulab
schluss gleichwertig“ (Anlage 5) oder
ein Abschlusszeugnis mit dem Vermerk
„Dieses Zeugnis ist dem qualifizieren
den Hauptschulabschluss gleichwertig“
(Anlage 6).“

7. Dem § 15 wird folgender Satz angefügt:

„Im Schuljahr 2019/2020 findet keine
berufsorientierte Projektprüfung statt,
der Abschluss des Bildungsgangs ergibt
sich aus den Endnoten, die ohne Ein
rechnung von Prüfungsleistungen gebil
det werden.“

8. Dem § 16 wird als Abs. 3 angefügt:

„(3) Im Schuljahr 2019/2020 findet
keine Abschlussprüfung statt. § 15 
Satz 2 gilt entsprechend.“

9. Dem § 17 wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) Im Schuljahr 2019/2020 findet
keine Abschlussprüfung statt. Der Prü
fungsausschuss tritt abweichend von
der Zielvorgabe des Abs. 1 zusammen,
um über die Endnotenbildung und die
Vergabe des Abschlusses des Bildungs
ganges sowie eines dem Hauptschulab
schluss gleichwertigen Abschlusses in
Form des einfachen oder des qualifizie
renden Hauptschulabschlusses zu ent

scheiden. Abweichend von Abs. 2 kann
eine Beschlussfähigkeit aufgrund der
Wahrung von Mindestabständen sowie
Mobilitätseinschränkungen auch durch
das Votum von mindestens zwei Dritteln
der Mitglieder des Prüfungsausschus
ses im Rahmen eines schriftlichen oder
elektronischen Umlaufverfahrens herge
stellt werden.“

10. Dem § 18 wird als Abs. 5 angefügt:

„(5) Im Schuljahr 2019/2020 findet
keine Abschlussprüfung statt. § 15 
Satz 2 gilt entsprechend, die Abs. 1 bis
4 werden insoweit für das Schuljahr
2019/2020 aufgehoben.“

11. Dem § 19 wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) Im Schuljahr 2019/2020 findet
keine Abschlussprüfung statt. § 15 
Satz 2 gilt entsprechend, die Abs. 1 
bis 5 werden insoweit für das Schuljahr
2019/2020 aufgehoben.“

12. Dem § 20 wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) Im Schuljahr 2019/2020 findet
keine Abschlussprüfung statt. § 15 
Satz 2 gilt entsprechend, die Abs. 1 
bis 4 werden insoweit für das Schuljahr
2019/2020 aufgehoben. Abs. 5 bleibt
unberührt.“

13. Dem § 22 wird als Abs. 7 angefügt:

„(7) Im Schuljahr 2019/2020 findet
keine berufsorientierte Projektprüfung
statt. § 15 Satz 2 gilt entsprechend, die
Abs. 1 bis 6 werden insoweit für das
Schuljahr 2019/2020 aufgehoben.“

14. Dem § 23 wird als Abs. 13 angefügt:

„(13) Im Schuljahr 2019/2020 finden
keine schriftlichen Abschlussprüfungen
zu einem dem Hauptschulabschluss
gleichwertigen Abschluss in Form des
einfachen oder des qualifizierenden
Hauptschulabschlusses statt. § 15 
Satz 2 gilt entsprechend, die Abs. 1 
bis 12 werden insoweit für das Schul
jahr 2019/2020 aufgehoben.“

15. Dem § 24 wird als Abs. 7 angefügt:

„(7) Im Schuljahr 2019/2020 werden
die Endnoten abweichend gebildet. Ab
weichend von Abs. 1 werden vor Beginn
der Prüfungsausschusskonferenz zur
Vergabe der Abschlüsse alle Vornoten
ohne Prüfungsergebnisse dokumente
necht in eine Prüfungsliste eingetragen.
Abweichend von Abs. 5 wird in den Fä
chern, in denen im Regelfall die schriftli
che Prüfung stattfinden würde, aus den
Noten des ersten und zweiten Halbjah
res die Vornote gebildet. Abweichend
von Abs. 6 wird im berufsbildenden
Lernbereich aus den Lernfeldnoten des
ersten und zweiten Halbjahres die Vor
note unter angemessener Berücksichti
gung der zeitlichen Anteile der einzel
nen Lernfelder gemäß § 9 Abs. 3 gebil
det. Die Vornoten sind die Endnoten. Es
ist der Leistungsstand auszuweisen, der
zum Ende des regulären Unterrichts er
reicht wurde. Sind im zweiten Halbjahr
keine Leistungen erbracht worden, er
folgt die Leistungsbeurteilung für das
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gesamte Schuljahr auf der Grundlage
der Leistungen des ersten Halbjahres.“

16. Dem § 25 Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Im Schuljahr 2019/2020 wird abwei
chend von Satz 1 der Abschluss der Bil
dungsgänge zur Berufsvorbereitung zu
erkannt, wenn die Endnoten nach § 24
Abs. 4 und Abs. 7 gebildet wurden und
alle Fächer und Lernfelder des Pflicht
und Wahlpflichtunterrichts mindestens
mit ausreichend bewertet wurden.“

17. Dem § 26 wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) Im Schuljahr 2019/2020 wird ab
weichend von Abs. 1 und Abs. 2 ein
dem Hauptschulabschluss gleichwerti
ger Abschluss in Form des einfachen
oder des qualifizierenden Hauptschulab
schlusses zuerkannt, wenn die jeweili
gen Endnoten gemäß § 24 Abs. 4 und
Abs. 7 gebildet wurden und in allen Fä
chern und Lernfeldern des Pflicht und
Wahlpflichtunterrichts mindestens aus
reichende Leistungen erbracht wurden,
jeweils unter Berücksichtigung der Aus
gleichsregelungen nach Abs. 3 und 4.“

18. Dem § 29 wird folgender Satz angefügt:

„§ 1 Abs. 5 Satz 2, § 4 Satz 4, § 9 
Abs. 1 Satz 2 und 3, § 12 Abs. 7 und 8,
§ 13 Abs. 7, § 14 Abs. 9, § 15 Satz 2, §
16 Abs. 3, § 17 Abs. 6, § 18 Abs. 5, 
§ 19 Abs. 6, § 20 Abs. 6, § 22 Abs. 7, 
§ 23 Abs. 13, § 24 Abs. 7, § 25 Abs. 1
Satz 2, § 26 Abs. 6, § 29 Satz 3 treten
mit Ablauf des 31. März 2021 außer
Kraft.“

Artikel 21

Änderung der Verordnung für die Wahl
zu den Elternvertretungen und die 

Entschädigung für die Mitglieder des 
Landeselternbeirats und der vom 

Landeselternbeirat gebildeten 
Ausschüsse

Die Verordnung für die Wahl zu den El
ternvertretungen und die Entschädigung der
Mitglieder des Landeselternbeirats und der
vom Landeselternbeirat gebildeten Aus
schüsse vom 1. Juli 2010 (ABl. S. 316), zu
letzt geändert durch Verordnung vom 7. Au
gust 2017 (ABl. S. 684, ber. S. 762), wird
wie folgt geändert:

1. Dem § 1 wird als Abs. 10 angefügt:

„(10) Soweit nach Maßgabe dieser
Verordnung für den Zeitraum vom 
27. April 2020 bis zum 31. März 2021
Wahlen zu den Elternvertretungen auch
als Briefwahl durchgeführt werden kön
nen, ist Abs. 2 Satz 3 wie folgt anzu
wenden: Im Fall einer Wahl unter Anwe
senden sind abwesende Wahlberechtig
te nur dann wählbar, wenn sie sich zu
vor schriftlich zur Annahme der Wahl
bereit erklärt haben.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 2 wird folgender Satz an
gefügt:

„Erfolgt die Einladung durch die
Post, so gilt sie mit dem dritten Tage

nach der Aufgabe zur Post als zuge
gangen.“

b) Abs. 3 Satz 1 wird aufgehoben.

c) Als Abs. 5 wird angefügt:

„(5) Wird die Wahl von Klassenel
ternbeiräten, Jahrgangselternbeirä
ten, Jahrgangselternvertreterinnen
und vertretern sowie der Vertretung
der Eltern ausländischer Schülerin
nen und Schüler, die Wahl eines
Kreis oder Stadtelternbeirats oder
die Wahl der Delegierten für die
Wahl des Landeselternbeirats in ei
nem Landkreis oder einer kreisfreien
Stadt ganz oder teilweise als Brief
wahl durchgeführt, gelten die Be
stimmungen des Abs. 2 über die Ein
ladung entsprechend für den Ver
sand und den Zugang der Briefwahl
unterlagen.“

3. Dem § 4 wird als Abs. 5 angefügt:

„(5) Im Fall einer Briefwahl (§ 6 
Abs. 7 und § 12 Abs. 8, auch in Verbin
dung mit § 17 Abs. 1 Satz 3) muss die
Niederschrift nach Abs. 3 zusätzlich die
Anzahl der fristgerecht eingegangenen
Wahlbriefe enthalten.“

4. Dem § 6 wird als Abs. 7 angefügt:

„(7) Die Wahlen der Klasseneltern
beiräte, Jahrgangselternbeiräte, Jahr
gangselternvertreterinnen und vertreter
sowie der Vertretung der Eltern auslän
discher Schülerinnen und Schüler kön
nen im Zeitraum vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 ganz oder teilweise
als Briefwahl durchgeführt werden. Die
in Abs. 1 bis 3 genannten Personen for
dern in diesem Fall die Eltern dazu auf,
mitzuteilen, ob sie ihr Wahlrecht persön
lich oder durch Briefwahl ausüben wol
len.“

5. Dem § 7 wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) Abs. 1 bis 5 gelten nicht, wenn
die Wahl als Briefwahl durchgeführt wird
(§ 6 Abs. 7).“

6. Dem § 12 wird als Abs. 8 angefügt:

„(8) Die Wahlen der Kreis oder
Stadtelternbeiräte können im Zeitraum
vom 27. April 2020 bis zum 31. März
2021 ganz oder teilweise als Briefwahl
durchgeführt werden. Die amtierenden
Vorsitzenden, im Fall des Abs. 1 Satz 2
die Schulaufsichtsbehörde, fordern in
diesem Fall die Vertreterinnen und Ver
treter, Ersatzvertreterinnen und Ersatz
vertreter der Schulelternbeiräte unver
züglich nach deren Benennung durch
den Schulelternbeirat dazu auf, mitzu
teilen, ob sie ihr Wahlrecht persönlich
oder durch Briefwahl ausüben wollen.
Ersatzvertreterinnen oder Ersatzvertre
ter sind nur dann wahlberechtigt, wenn
die Vertreterinnen und Vertreter weder
fristgerecht erklärt haben, dass sie ihr
Wahlrecht durch Briefwahl ausüben wol
len, noch zur Wahlversammlung er
scheinen.“
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7. Dem § 17 wird als Abs. 3 angefügt:

„(3) Ergänzend zu Abs. 1 Satz 3 ist
in dem Zeitraum vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 auch § 12 Abs. 8
entsprechend anzuwenden.“

8. Dem § 34 wird folgender Satz angefügt:

„Abweichend von Satz 2 treten § 1 Abs.
10, § 2 Abs. 5, § 4 Abs. 5, § 6 Abs. 7, 
§ 7 Abs. 6, § 12 Abs. 8 sowie § 17 
Abs. 3 mit Ablauf des 31. März 2021 au
ßer Kraft.“

Artikel 22

Änderung der Verordnung über
die Stundentafeln für die Primarstufe

und die Sekundarstufe I

Die Verordnung über die Stundentafeln
für die Primarstufe und die Sekundarstufe I
vom 5. September 2011 (ABl. S. 653), zu
letzt geändert durch Verordnung vom
28. Oktober 2019 (ABl. S. 1132), wird wie
folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der An
gabe zu § 14 eingefügt:

„§ 14a Abweichung von den Stunden
tafeln“

2. Als § 14a wird eingefügt:

„§ 14a

Abweichung von den Stundentafeln

In der Zeit vom 27. April 2020 bis 
31. März 2021 kann aufgrund der Coro
naVirusPandemie von den Stundenta
feln nach den § 3 Abs. 1 sowie §§ 6 bis
14 abgewichen werden.“

3. Dem § 16 wird folgender Satz angefügt:

„Abweichend davon tritt § 14a mit Ab
lauf des 31. März 2021 außer Kraft.“

Artikel 234)

Änderung der Verordnung zur 
Durchführung des Hessischen 

Lehrerbildungsgesetzes

Die Verordnung zur Durchführung des
Hessischen Lehrerbildungsgesetzes vom
28. September 2011 (GVBl. I S. 615), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 17. April
2020 (GVBl. S. 272), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe
zu § 86 wie folgt gefasst:

„§ 86 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

2. Dem § 30 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Soweit ein amtsärztliches Gesundheits
zeugnis nach Satz 1 Nr. 12 wegen der
CoronaVirusPandemie nicht vorgelegt
werden kann, genügt die Vorlage eines
Gesundheitszeugnisses der von der
Ausbildungsbehörde benannten Stelle.“

3. § 44 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 6 wird folgender Satz an
gefügt:

„Abs. 11 bleibt unberührt.“

b) Als Abs. 11 wird angefügt:

„(11) Soweit es wegen des einge
schränkten Unterrichtsbetriebs infol
ge der CoronaVirusPandemie nicht
möglich ist, Unterrichtsbesuche
durchzuführen, legt die Lehrkraft im
Vorbereitungsdienst zur Feststellung
der Leistung in der praktischen Un
terrichtstätigkeit in der Regel einen
schriftlichen Unterrichtsentwurf vor,
der in einem Gespräch mit der oder
dem Modulzuständigen erörtert wird.
Bei Modulprüfungen nach Abs. 8 hat
die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst
die Wahl zwischen einer Durchfüh
rung nach Satz 1 mit zwei Ausbilde
rinnen oder Ausbildern und einer
Durchführung nach Abs. 8. Satz 1
und 2 gelten auch, wenn der Unter
richtsbesuch oder die Modulprüfung
nicht durchgeführt werden kann, weil
die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst
nach § 3 Abs. 5 Satz 1 der Zweiten
Verordnung zur Bekämpfung des
CoronaVirus vom 13. März 2020
(GVBl. S. 153), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 9. Juni 2020
(GVBl. S. 380), in der jeweils gelten
den Fassung vom Präsenzunterricht
in der Schule befreit worden ist. Den
kalendarischen Zeitraum, in dem
Satz 1 und 2 anzuwenden sind, legt
die Hessische Lehrkräfteakademie
durch Erlass fest.“

4. Dem § 50 Abs. 13 werden die folgenden
Sätze angefügt:

„Im Fall einer Wiederholungsprüfung
nach § 51 des Hessischen Lehrerbil
dungsgesetzes hat die Lehrkraft im Vor
bereitungsdienst die Wahl zwischen ei
ner Prüfungslehrprobe nach § 47 des
Hessischen Lehrerbildungsgesetzes
oder einer Prüfung nach Satz 1 bis 3.
Die Zeitvorgaben des § 51 Satz 1 des
Hessischen Lehrerbildungsgesetzes
gelten entsprechend. Wird von diesem
Wahlrecht nicht Gebrauch gemacht,
wird die Wiederholungsprüfung, sofern
der Unterrichtsbetrieb es zulässt, mit
Prüfungslehrproben nach § 47 des Hes
sischen Lehrerbildungsgesetzes mit
Lerngruppen durchgeführt. Satz 1 bis 6
gelten auch, wenn der Unterrichtsbe
such oder die Modulprüfung nicht
durchgeführt werden kann, weil die
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst nach 
§ 3 Abs. 5 Satz 1 der Zweiten Verord
nung zur Bekämpfung des CoronaVirus
vom 13. März 2020 (GVBl. S. 153), zu
letzt geändert durch Verordnung vom 
9. Juni 2020 (GVBl. S. 380), in der jeweils
geltenden Fassung vom Präsenzunter
richt in der Schule befreit worden ist.“

5. Dem § 62 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Darüber hinaus gilt § 50 Abs. 13 ent
sprechend.“
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6. § 86 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge
fasst:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

b) Dem Wortlaut werden folgende Sät
ze angefügt:

„§ 44 Abs. 6 Satz 6 und Abs. 11 so
wie § 62 Abs. 2 Satz 5 treten mit Ab
lauf des 31. März 2021 außer Kraft.
§ 30 Abs. 2 Satz 4, § 42 Abs. 3 
Satz 3 und 4, § 44 Abs. 6 Satz 6 und
Abs. 11, § 50 Abs. 13, § 51 Abs. 3
sowie § 62 Abs. 2 Satz 5 treten mit
Ablauf des 31. März 2021 außer
Kraft. In § 50 Abs. 1 Satz 2 werden
das Semikolon und die Wörter ‚§ 50
Abs. 13 bleibt unberührt.‘ mit Ablauf
des 31. März 2021 gestrichen.“

Artikel 24

Änderung der Verordnung über 
Unterricht, Erziehung und 

sonderpädagogische Förderung von
Schülerinnen und Schülern mit 

Beeinträchtigungen oder Behinderungen

Die Verordnung über Unterricht, Erzie
hung und sonderpädagogische Förderung
von Schülerinnen und Schülern mit Beein
trächtigungen oder Behinderungen (VOSB)
vom 15. Mai 2012 (ABl. S. 230), zuletzt ge
ändert durch Verordnung vom 1. April 2015
(ABl. S. 113), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe
zu § 31 wie folgt gefasst:

„§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

2. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz an
gefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 kann der Förder
ausschuss statt in Präsenzform auch
in einer elektronischen Form stattfin
den.“

b) Dem Abs. 2 wird folgender Satz an
gefügt:

„Anwesenheit im Sinne des Satz 1
ist im Fall des Abs. 1 Satz 2 die Teil
nahme an dem elektronischen För
derausschuss.“

3. Dem § 23 wird als Abs. 8 angefügt:

„(8) In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 wird abweichend
von Abs. 5 Satz 2 die Projektprüfung als
Einzelprüfung durchgeführt.“

4. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge
fasst:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

b) Dem Wortlaut wird folgender Satz
angefügt:

„§ 10 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 7
sowie § 23 Abs. 8 treten mit Ablauf
des 31. März 2021 außer Kraft.“

Artikel 25

Änderung der Verordnung zur
Ausgestaltung der Schulen für  

Erwachsene

Die Verordnung zur Ausgestaltung der
Schulen für Erwachsene vom 13. Septem
ber 2003 (ABl. S. 776, 904), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 19. Januar 2017
(ABl. S. 32), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe
zu § 65 wie folgt gefasst:

„§ 65 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

2. Dem § 12 wird als Abs. 3 angefügt:

„(3) Im Schuljahr 2019/2020 ist auf
grund der zeitweisen Anordnung des
Fernbleibens vom Unterricht infolge der
CoronaVirusPandemie der individuelle
Beurteilungszeitraum von der Dauer
des erteilten Unterrichts im zweiten
Schulhalbjahr abhängig.“

3. Dem § 13 wird als Abs. 7 angefügt:

„(7) In der Zeit vom 27. April 2020 bis
zum 31. März 2021 kann auf Antrag der
Klassenkonferenz von der Schulleiterin
oder dem Schulleiter die Anzahl der in
einer Lerngruppe zu schreibenden Leis
tungsnachweise gekürzt werden. Das
setzt voraus, dass in einer Lerngruppe
infolge der zeitweisen Anordnung des
Fernbleibens aufgrund der CoronaVi
rusPandemie vom Unterricht oder infol
ge Unterrichts, der nicht nach Maßgabe
der Stundentafeln erteilt wird, das Anfer
tigen aller schriftlichen Leistungsnach
weise nicht möglich ist.“

4. Dem § 20 wird folgender Satz angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis 
31. März 2021 kann aufgrund der Coro
naVirusPandemie von den vorstehen
den Regelungen abgewichen werden.“

5. Dem § 21 wird folgender Satz angefügt:

„In der Zeit vom 27. April 2020 bis 
31. März 2021 kann aufgrund der Coro
naVirusPandemie von den vorstehen
den Regelungen abgewichen werden.“

6. Dem § 23 wird als Abs. 7 angefügt:

„(7) Im Jahr 2020 ist eine Studieren
de oder ein Studierender abweichend
von Abs. 3 bis 5 auch dann zu verset
zen, wenn die Voraussetzungen des 
§ 75 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Schulgeset
zes nicht erfüllt sind. In den Fällen, in
denen eine erfolgreiche Teilnahme am
Unterricht des nächsthöheren Semes
ters unter Berücksichtigung der Lernent
wicklung der Studierenden oder des
Studierenden nicht zu erwarten ist, sind
sie rechtzeitig zu beraten und auf die
Möglichkeit, einen Antrag auf freiwillige
Wiederholung zu stellen, hinzuweisen.“

7. § 65 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge
fasst:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“
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b) Dem Wortlaut wird folgender Satz
angefügt:

„§ 12 Abs. 3, § 13 Abs. 7, § 20 
Satz 2, § 21 Satz und § 23 Abs. 7
treten mit Ablauf des 31. März 2021
außer Kraft.“

Artikel 26

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch die Art. 4 bis 25 dieses Ge
setzes Verordnungen geändert werden,

bleibt die Befugnis der zuständigen Stellen,
die Verordnungen künftig zu ändern oder
aufzuheben, unberührt.

Artikel 27

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 
27. April 2020 in Kraft. Art. 1 tritt mit Ausnah
me der Nr. 6 sowie der Nr. 7 Buchst. b, c
und d mit Ablauf des 31. März 2021 außer
Kraft; Art. 1 Nr. 6 tritt mit Ablauf des 31. De
zember 2021 außer Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 18. Juni 2020

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  K u l t u s m i n i s t e r

B o u f f i e r P r o f .  D r .  L o r z
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